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201511V , 92102l/B

Verordnung  
zur Änderung der  

Zuständigkeitsverordnung und der 
Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen

vom 12. November 2019

Es verordnen

 – die Bayerische Staatsregierung auf Grund 

 – des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ord
nungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I  
S. 602), das zuletzt durch Art. 5 Abs. 15 des Ge
setzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geän
dert worden ist,

 – des § 15 Nr. 2 des Kraftfahrsachverständigen
gesetzes (KfSachvG) vom 22. Dezember 1971 
(BGBl. I S. 2086), das zuletzt durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 28. November 2016 (BGBl. I  
S. 2722) geändert worden ist, 

 – des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 des Zuständigkeitsge
setzes (ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 246, 
BayRS 20151V), das zuletzt durch § 1 Abs. 36  
der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl.  
S. 98) geändert worden ist,

 – das Bayerische Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration auf Grund des Art. 7 und des 
Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über Zuständigkeiten 
im Verkehrswesen (ZustGVerk) vom 28. Juni 1990 
(GVBl. S. 220, BayRS 92101I/B), das zuletzt durch 
§ 1 Abs. 365 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist,

 – das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau 
und Verkehr auf Grund 

 – des Art. 8 Abs. 2 und des Art. 9 Abs. 2 ZustGVerk,

 – des Art. 8 Abs. 3 des BerufskraftfahrerQua
lifikationsGesetzes (BKrFQG) vom 14. Au
gust 2006 (BGBl. I S. 1958), das zuletzt 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 30. Juni 
2017 (BGBl. I S. 2162) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 1 Nr. 5 der Dele
gationsverordnung (DelV) vom 28. Januar  
2014 (GVBl. S. 22, BayRS 1032V), die zuletzt 
durch Verordnung vom 30. Juli 2019 (GVBl.  
S. 541) geändert worden ist:

§ 1

Änderung der Zuständigkeitsverordnung

In § 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Zuständigkeitsverord
nung (ZustV) vom 16. Juni 2015 (GVBl. S. 184, BayRS 
201511V), die zuletzt durch Verordnung vom 8. Oktober  
2019 (GVBl. S. 608) geändert worden ist, wird die Anga
be „§ 9 Abs. 1 und 2“ durch die Angabe „§ 9 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 2 Nr. 1“ und wird die Angabe „§ 9 Abs. 4 Satz 1“ 
durch die Angabe „§ 9 Abs. 4“ ersetzt. 

§ 2 

Änderung der  
Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen

Die Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrs
wesen (ZustVVerk) vom 22. Dezember 1998 (GVBl. 
S. 1025, BayRS 92102I/B), die zuletzt durch § 1  
Abs. 366 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl.  
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift des Ersten Teils wird das Wort 
„Straßenverkehrsrecht“ durch das Wort „Straßenver
kehr“ ersetzt.

2. Im Ersten Teil wird der Überschrift des 1. Abschnitts 
die Angabe „(StVG)“ angefügt.

3. § 2 wird § 1 und in Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und 2 
werden jeweils die Wörter „des Straßenverkehrsge
setzes“ durch die Angabe „StVG“ ersetzt.

4. § 3 wird § 2 und wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Buchst. a wird aufgehoben.

bb) Die Buchst. b bis e werden die Buchst. a bis d.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „Absatz 1 Nr. 1“ 
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durch die Angabe „Abs. 1 Nr. 1“ und werden 
die Wörter „Absatz 1 Nr. 2 Buchst. a und b“ 
durch die Angabe „Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a“ 
ersetzt.

bb) In Nr. 2 werden die Wörter „Absatz 1 Nr. 2 
Buchst. c und d“ durch die Angabe „Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. b und c“ ersetzt.

cc) In Nr. 3 wird die Angabe „Absatz 1 Nr. 2 
Buchst. e“ durch die Angabe „Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. d“ ersetzt.

5. § 4 wird § 3 und wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Buchst. e wird aufgehoben.

bb) Die Buchst. f bis i werden die Buchst. e bis h. 

cc) Buchst. j wird Buchst. i und die Angabe „§ 6 
Abs. 1 Nr. 5“ wird durch die Angabe „§ 5 
Abs. 1 Nr. 5“ ersetzt.

dd) Buchst. k wird Buchst. j und die Wörter „von 
Zeichen 286, Zeichen 290, Zeichen 314 
und 315 (jeweils mit Zusatzschild) und Zei
chen 325 StVO“ werden durch die Wörter „von 
Zeichen 286, Zeichen 290.1, Zeichen 314, 
Zeichen 314.1 und Zeichen 315 (jeweils mit 
Zusatzzeichen) und Zeichen 325.1“ und die 
Angabe „(Zeichen 242 StVO)“ wird durch die 
Angabe „(Zeichen 242.1 StVO)“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchst. a wird das Wort „Absatz“ 
durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

bbb) In Buchst. b werden die Wörter 
„Absatz 1 Nr. 1 Buchst. b, c, g, h, 
i, j und k“ durch die Wörter „Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. b, c und f bis j“ ersetzt.

ccc) In Buchst. c wird das Wort „Absatz“ 
durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

ddd) In Buchst. d werden die Wörter „Ab
satz 1 Nr. 1 Buchst. e und f“ durch 
die Angabe „Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e“ 
ersetzt.

bb) In Nr. 2 Buchst. a und b und in Nr. 3 wird 

jeweils das Wort „Absatz“ durch die Angabe 
„Abs.“ ersetzt.

6. § 5 wird § 4 und Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe „Absatz 1 Nrn.“ durch 
die Angabe „Abs. 1 Nr.“ ersetzt.

b) In Nr. 2 wird das Wort „Absatz“ durch die Angabe 
„Abs.“ ersetzt.

7. § 6 wird § 5 und wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Nr. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Buchst. a werden die Wörter 
„auf Straßen im Sinn des Art. 46 und sonsti
gen öffentlichen Straßen im Sinn des Art. 53 
des Bayerischen Straßen und Wegegeset
zes“ durch die Wörter „auf Gemeindestra
ßen im Sinn des Art. 46 des Bayerischen 
Straßen und Wegegesetzes (BayStrWG) 
und sonstigen öffentlichen Straßen im Sinn 
des Art. 53 BayStrWG“ ersetzt.

bb) Buchst. b wird aufgehoben.

cc) Die Buchst. c bis e werden die Buchst. b  
bis d. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „Absatz 1 Nrn.“ 
durch die Angabe „Abs. 1 Nr.“ ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird das Wort „Absatz“ durch die An
gabe „Abs.“ ersetzt.

8. § 6a wird § 6.

9. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird der Punkt am Ende durch ein 
Semikolon ersetzt.

bb) Folgende Nr. 3 wird angefügt: 

„3. die Zustimmung zum abweichen
den Verfahren bei elektronischem 
Prüfauftrag und Vorläufigem Nach
weis der Fahrerlaubnis (§ 22a 
Abs. 1 Satz 1 FeV).“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:
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aa) In Nr. 2 werden die Wörter „§ 31a des Fahr
lehrergesetzes“ durch die Wörter „§ 46 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des Fahrlehrergesetzes“ 
ersetzt.

bb) In Nr. 3 werden die Wörter „des Straßenver
kehrsgesetzes“ durch die Angabe „StVG“ und 
wird die Angabe „§ 34 Abs. 3 FahrlG“ durch die 
Angabe „§ 51 Abs. 7 Satz 1 FahrlG“ ersetzt.

cc) In Nr. 4 werden die Wörter „des Straßenverkehrs
gesetzes“ durch die Angabe „StVG“ ersetzt.

dd) In Nr. 8 wird der Punkt am Ende durch ein 
Semikolon ersetzt.

ee) Folgende Nrn. 9 und 10 werden angefügt:

„9. die amtliche Anerkennung der Trä
ger unabhängiger Stellen für die 
Bestätigung der Eignung von ein
gesetzten psychologischen Test
verfahren und geräten (§ 71a  
Abs. 2 FeV), den Widerruf der 
amtlichen Anerkennung (§ 71a  
Abs. 6 FeV) und Anordnungen 
zur Beibringung eines Gutachtens 
(§ 71a Abs. 7 FeV);

10. die amtliche Anerkennung der 
Träger unabhängiger Stellen für 
die Bestätigung der Eignung von 
Kursen zur Wiederherstellung der 
Kraftfahreignung, den Widerruf der 
amtlichen Anerkennung und Anord
nungen zur Beibringung eines Gut
achtens (§ 71b Satz 2 FeV).“

10. In § 8 Abs. 2 wird die Angabe „(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 FeV)“ 
durch die Angabe „(§ 74 Abs. 1 FeV)“ und wird die An
gabe „§ 10“ durch die Angabe „§ 10 Abs. 1“ ersetzt.

11. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Abs. 1.

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Regierung von Niederbayern ist zu
ständig für die Aufsicht.“

12. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und wird wie folgt 

geändert:

aaa) In Nr. 1 wird die Angabe „§§ 16 bis 
22a Abs. 1, §§ 29, 32, 34, § 52“ 
durch die Angabe „§§ 16 bis 22, 29, 
32, 34, 52“ ersetzt.

bbb) Nr. 2 Buchst. b wird wie folgt gefasst:

„b) Kraftomnibusse, sonstige zu 
gewerblicher Personenbeför
derung genutzte Fahrzeuge mit 
mehr als acht Sitzplätzen oder 
zur Beförderung von Personen 
genutzte Anhänger betreffen.“

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Sie ist ferner zuständig für die Erteilung 
amtlicher Bescheinigungen nach § 22a 
Abs. 3 Nr. 1 StVZO.“ 

b) Die Abs. 4 bis 6 werden die Abs. 3 bis 5.

13. Im Ersten Teil wird die Überschrift des 6. Abschnitts 
gestrichen.

14. Im Ersten Teil wird der 7. Abschnitt der 5. Abschnitt 
und die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„5. Abschnitt 

Zuständigkeiten im Vollzug des Fahrlehrergesetzes, 
der Durchführungsverordnung zum Fahrlehrer 
gesetz, der FahrlehrerAusbildungsverordnung,  
der FahrschülerAusbildungsordnung und der  

FahrlehrerPrüfungsverordnung“.

15. § 19 wird § 16 und wird wie folgt gefasst: 

„§ 16

Zuständigkeiten der Regierungen

(1) 1Die Regierungen sind zuständige Behör
de für Fahrlehrerausbildungsstätten nach dem Ab
schnitt 3 FahrlG. 2Die Regierungen sind ferner zu
ständig für die Anerkennung

1. von Einweisungsseminaren eines Berufsver
bands der Fahrlehrer für Ausbildungsfahrlehrer 
(§ 16 Abs. 1 Satz 2 FahrlG),

2. von Einweisungsseminaren eines Berufsver
bands der Fahrlehrer für Betreiber oder Lei
ter einer Ausbildungsfahrschule (§ 35 Abs. 1 
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Satz 2 Nr. 2 FahrlG),

3. der Träger von Einweisungslehrgängen für Be
werber für die Seminarerlaubnis Aufbauseminar 
(§ 45 Abs. 3 Satz 3 FahrlG),

4. der Träger von Fortbildungslehrgängen für Fahr
lehrer nach § 53 Abs. 1 FahrlG und Ausbildungs
fahrlehrer und die Leitung von Ausbildungsfahr
schulen nach § 53 Abs. 3 FahrlG (§ 53 Abs. 10 
FahrlG).

(2) Die Regierung von Oberbayern ist zuständig für

1. die Errichtung des Prüfungsausschusses 
für Fahrlehrerprüfungen (§ 1 der Fahrlehrer 
Prüfungsverordnung), 

2. die Berufung der Mitglieder des Prüfungsaus
schusses und die Bestimmung des Vorsitzen
den (§ 3 Abs. 1 Satz 1 der FahrlehrerPrüfungs
verordnung),

3. die Erteilung der Einwilligung nach § 5 Satz 2 
der FahrlehrerPrüfungsverordnung.

(3) Die Regierung der Oberpfalz ist zuständig für

1. die Prüfung der Angaben an Ort und Stelle bei 
Anträgen auf Erteilung einer Fahrschulerlaubnis 
(§ 22 Abs. 3 Satz 1, § 23 Abs. 5 Satz 1, § 24 
Abs. 6 Satz 1 FahrlG) oder auf Anerkennung 
einer Fahrlehrerausbildungsstätte (§ 38 Abs. 3 
Satz 1 FahrlG), soweit von der zuständigen Be
hörde veranlasst,

2. die Entgegennahme einer Teilnehmerliste der 
Teilmaßnahme Verkehrspädagogik des Fahreig
nungsseminars zum Zwecke der Überwachung 
(§ 46 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4 Buchst. a FahrlG),

3. die Anerkennung

a) von Lehrgangsleitern von Einweisungs
lehrgängen für Bewerber für die Seminar
erlaubnis Verkehrspädagogik (§ 47 Abs. 1 
Satz 1 FahrlG),

b) der Träger zur Durchführung von Einführungs
seminaren für Lehrgangsleitungen von Einwei
sungslehrgängen zum Erwerb der Seminarer
laubnis Aufbauseminar (§ 48 Satz 1 FahrlG),

c) der Träger zur Durchführung von Einfüh
rungsseminaren für Lehrgangsleitungen von 
Einweisungslehrgängen für Bewerber für die 

Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik (§ 48 
Satz 1 FahrlG),

d) der Träger von Fortbildungslehrgängen für 
Inhaber einer Seminarerlaubnis Aufbause
minar (§ 53 Abs. 10 FahrlG),

e) der Träger von Fortbildungslehrgängen für 
Inhaber einer Seminarerlaubnis Verkehrspä
dagogik (§ 53 Abs. 10 FahrlG),

4. die Überwachung der in Nr. 3 und in § 51 
Abs. 1 FahrlG genannten Personen und Ein
richtungen (§ 51 FahrlG, § 15 der Durchfüh
rungsverordnung zum Fahrlehrergesetz). Zur 
Überwachung gehören insbesondere auch 
qualitätssichernde Anordnungen nach § 16 
Abs. 1 der Durchführungsverordnung zum 
Fahrlehrergesetz, deren Nachkontrolle nach 
§ 16 Abs. 2 der Durchführungsverordnung 
zum Fahrlehrergesetz sowie die Verfolgung 
und Ahndung von Zuwiderhandlungen. Davon 
unberührt bleiben die Aufgaben und Befugnis
se der Erlaubnisbehörden, Anerkennungsbe
hörden und Genehmigungsbehörden,

5. die Genehmigung 

a) des Rahmenlehrplans für die Basisaus
bildung zur pädagogisch erweiterten  
Überwachung (§ 15 Abs. 2 Satz 2 der Durch
führungsverordnung zum Fahrlehrergesetz),

b) des Rahmenlehrplans für den Fortbildungslehr
gang des zur Beurteilung der pädagogischen 
Qualität eingesetzten Überwachungspersonals 
(§ 15 Abs. 3 Satz 2 der Durchführungsverord
nung zum Fahrlehrergesetz),

c) eines Qualitätssicherungssystems nach 
§ 51 Abs. 7 Satz 1 FahrlG.“

16. § 20 wird § 17 und wird wie folgt gefasst: 

„§ 17 

Zuständigkeit der Kreisverwaltungsbehörden

Die Kreisverwaltungsbehörden sind in anderen 
als den in § 16 genannten Fällen zuständige Behörde 
nach § 50 Abs. 1 FahrlG für den Vollzug des Fahr
lehrergesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen.“

17. Im Ersten Teil werden jeweils die Überschriften des 
8. Abschnitts und des 10. Abschnitts gestrichen und 
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der 11.  Abschnitt wird der 6. Abschnitt.

18. § 21e wird § 18.

19. § 21f wird § 19 und wird wie folgt gefasst: 

„§ 19 

Zuständigkeit der Regierung der Oberpfalz

1Die Regierung der Oberpfalz ist zuständig für

1. die Anerkennung von Ausbildungsstätten nach 
§ 7 Abs. 2 BKrFQG,

2. die Untersagung der Tätigkeit von Ausbildungs
stätten nach § 7a Abs. 1, 2 und 5 BKrFQG,

3. den Widerruf der Anerkennung von Ausbildungs
stätten nach § 7a Abs. 3 BKrFQG und

4. die Überwachung von Ausbildungsstätten nach 
§ 7b Abs. 1 BKrFQG. 

2Sie ist die nach Landesrecht zuständige Behörde im 
Sinn des § 7b Abs. 2 Satz 3 BKrFQG.“

20. § 21g wird aufgehoben.

21. § 22 wird § 20 und wird wie folgt geändert:

a) Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „vom 
27. Dezember 1993“ gestrichen.

b) In Nr. 10 werden die Wörter „des Allgemeinen Ei
senbahngesetzes vom 29. März 1951 (BGBl III 
9301)“ durch die Angabe „AEG“ ersetzt.

22. § 23 wird § 21.

23. § 23a wird § 22 und wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma 
ersetzt.

b) Der Nr. 2 wird das Wort „und“ angefügt.

c) Nach Nr. 2 wird folgende Nr. 3 eingefügt:

„3. Eisenbahnaufsichtsbehörde nach Art. 9 des 
Bayerischen Eisenbahn und Seilbahnge
setzes (BayESG)“.

24. § 23b wird § 23 und wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Nr. 3 wird das Wort „und“ angefügt.

bb) Nach Nr. 3 wird folgende Nr. 4 eingefügt:

„4. Eisenbahnaufsichtsbehörde nach 
Art. 9 BayESG“.

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „be
trieben wird“ durch die Wörter „belegen ist oder 
betrieben werden soll“ ersetzt.

25. § 26 wird § 25.

26. § 27 wird § 26 und wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 16 werden vor der Angabe „LuftVO“ 
die Wörter „der LuftverkehrsOrdnung – “ 
eingefügt.

bb) In Nr. 18 im Satzteil nach Buchst. h werden  
die Wörter „§§ 13 bis 15, 19, 20 und 37  
LuftVO“ durch die Wörter „§§ 13 bis 15, 19, 
20, 21a, 21b und 37 LuftVO“ ersetzt.

cc) In Nr. 19 werden die Wörter „vom 5. Januar 
1999 (BGBl I S. 35)“ gestrichen.

b) In Abs. 4 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe 
„Nr.“ ersetzt.

27. Der Fünfte Teil wird der Vierte Teil.

28. Die Überschriften des 1. Abschnitts und des 2. Ab
schnitts des Vierten Teils werden jeweils gestrichen.

29. § 33 wird § 27 und in Abs. 1 wird die Angabe „§§ 3 bis 
42 BOKraft“ durch die Wörter „§§ 3 bis 42 der Verord
nung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im 
Personenverkehr (BOKraft)“ ersetzt.

30. Die Überschrift des 3. Abschnitts des Vierten Teils 
wird gestrichen.

31. Der Sechste Teil wird der Fünfte Teil und in der Über
schrift werden die Wörter „Güterkraftverkehr und“ 
gestrichen.

32. Die Überschriften des 1. Abschnitts und des 2. Ab
schnitts des Fünften Teils werden jeweils gestrichen.

33. Die §§ 39 und 40 werden die §§ 28 und 29.

34. Die Überschrift des 3. Abschnitts des Fünften Teils 
wird gestrichen.
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35. Der Siebente Teil wird der Sechste Teil.

36. § 42 wird § 30 und in Abs. 1 werden die Wörter „des 
Gesetzes zur Regelung des Planungsverfahrens für 
Magnetschwebebahnen (MBPlG) vom 23. Novem
ber 1994 (BGBl. I S. 3486)“ durch das Wort „Magnet
schwebebahnplanungsgesetz“ ersetzt.

37. Nach § 30 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Siebter Teil

Schlussbestimmungen“.

38. § 43 wird § 31 und wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Verweisungen,“ 
gestrichen.

b) Abs. 1 wird aufgehoben.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestri
chen.

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 1 wird die Angabe „§ 27“ 
durch die Angabe „§ 26“ ersetzt.

bbb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. § 13 Abs. 4 am 1. Dezember 1999“.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 30. November 2019 in Kraft.

München, den 12. November 2019

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r

Staatsministerium  
des Innern, für Sport und Integration

Joachim H e r r m a n n

Staatsministerium  
für Wohnen, Bau und Verkehr

Dr. Hans R e i c h h a r t
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201312F

Verordnung 
zur Änderung des 

Kostenverzeichnisses

vom 1. November 2019

Auf Grund des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und des Art. 10 des Kostengesetzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, 
BayRS 201311F), das zuletzt durch § 1 Abs. 32 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat:

§ 1

Die Anlage des Kostenverzeichnisses (KVz) vom 12. Oktober 2001 (GVBl. S. 766, BayRS 201312F), die zuletzt 
durch Verordnung vom 13. April 2019 (GVBl. S. 179, 588) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Im Sachverzeichnis werden bei der Lfd. Nr. 7.II. die Wörter „Betriebssicherheit und Arbeitsschutz“ durch die Wörter 
„Arbeitsschutz, Chemikaliensicherheit und Strahlenschutz“ ersetzt.

2. Das Stichwortverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Die Zeile „BioabfallVerordnung“ wird durch folgende Zeilen ersetzt:

Gegenstand Lfd. Nr.

„Bioabfallverordnung 8.I.0/48

Biostoffverordnung 7.II.5/“.

b) Das Wort „Chemikalienrecht“ wird durch das Wort „Chemikaliensicherheit“ ersetzt.

c) Vor der Zeile „Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen“ wird folgende Zeile 
eingefügt:

Gegenstand Lfd. Nr.

„Embryonenschutz 7.IX.1/15 bis 18“.

d) Die Zeile „Röntgenverordnung 7.II.13/“ wird gestrichen.

e) Nach der Zeile „Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz“ wird folgende Zeile eingefügt:

Gegenstand Lfd. Nr.

„Strahlenschutzgesetz 7.II.13/“.

f) Die Zeile „Verpackungsverordnung“ wird durch folgende Zeile ersetzt:

Gegenstand Lfd. Nr.

„Verpackungsgesetz 8.I.0/42“.
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3. Das Abkürzungsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Nach der Zeile „AWaffV Allgemeine WaffengesetzVerordnung“ wird folgende Zeile eingefügt:

Abkürzung Gegenstand

„AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser
gefährdenden Stoffen“.

b) Nach der Zeile „BayEUG Bayerisches Erziehungs und Unterrichtsgesetz“ werden folgende Zeilen eingefügt:

Abkürzung Gegenstand

„BayFiG Bayerisches Fischereigesetz

BayGastV Bayerische Gaststättenverordnung“.

c) Nach der Zeile „BGB Bürgerliches Gesetzbuch“ werden folgende Zeilen eingefügt:

Abkürzung Gegenstand

„BImSchG BundesImmissionsschutzgesetz

BmTierSSchV BinnenmarktTierseuchenschutzverordnung

BMG Bundesmeldegesetz“.

d) Nach der Zeile „GDVG Gesundheitsdienst und Verbraucherschutzgesetz“ wird folgende Zeile eingefügt:

Abkürzung Gegenstand

„GenTG Gentechnikgesetz“.

e) Nach der Zeile „JFPO Jäger und Falknerprüfungsordnung“ wird folgende Zeile eingefügt:

Abkürzung Gegenstand

„KG Kostengesetz“.

f) Die Zeile „KrW/AbfG Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetz“ wird wie folgt gefasst:

Abkürzung Gegenstand

„KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz“.
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g) Nach der Zeile „LegRegG Gesetz über die Registrierung von Betrieben zur Haltung von Legehennen – 
Legehennenbetriebsregistergesetz“ wird folgende Zeile eingefügt:

Abkürzung Gegenstand

„LFGB Lebensmittel und Futtermittelgesetzbuch“.

h) Nach der Zeile „PflegeZG Pflegezeitgesetz“ wird folgende Zeile eingefügt:

Abkürzung Gegenstand

„PIDV Präimplantationsdiagnostikverordnung“.

i) Nach der Zeile „SprengV Verordnung zum Sprengstoffgesetz“ wird folgende Zeile eingefügt:

Abkürzung Gegenstand

„StrlSchV Strahlenschutzverordnung“.

j) Nach der Zeile „TgV Transportgenehmigungsverordnung“ wird folgende Zeile eingefügt:

Abkürzung Gegenstand

„TierNebG Tierische NebenprodukteBeseitigungsgesetz“.

4. In der TarifNr. 2.II.4/1.7 werden die Angabe „AKDB“ durch die Wörter „Anstalt für Kommunale Datenverarbei
tung“ und die Angabe „BayAGBMG“ durch die Wörter „des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes
meldegesetzes“ ersetzt.

5. Die Lfd. Nr. 2.II.5/ wird wie folgt geändert:

a) In der TarifStelle 1 wird in der Spalte „Gebühr“ die Angabe „25 bis 1.250 €“ durch die Angabe „50 bis 2.500 €“  
ersetzt.

b) In der TarifStelle 2 wird in der Spalte „Gebühr“ die Angabe „58 €“ durch die Angabe „59 €“ ersetzt.

c) In der TarifStelle 3 wird in der Spalte „Gebühr“ die Angabe „58 €“ durch die Angabe „59 €“ ersetzt.

6. In der TarifNr. 2.II.6/2 wird die Angabe „PAuswV“ durch das Wort „Personalausweisverordnung“ ersetzt.

7. In der TarifNr. 4.I.3/1.3 wird die Angabe „SGB VII“ durch die Wörter „des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

8. In der TarifNr. 5.IV.5/2 wird die Angabe „SachvG“ durch das Wort „Sachverständigengesetz“ ersetzt.

9. Die TarifNrn. 7.I.3/1.4.1 bis 1.4.1.2 werden durch folgende TarifNr. 7.I.3/1.4.1 ersetzt:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„1.4.1 Abnahme der Prüfung als Abschluss eines Grund oder 
Sonderlehrgangs nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SprengG 
in Verbindung mit § 36 1. SprengV 200 bis 2.000 €“.
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10. In der Lfd. Nr. 7.II. werden in der Spalte „Gegenstand“ die Wörter „Arbeitsschutz und Betriebssicherheit“ durch die 
Wörter „Arbeitsschutz, Chemikaliensicherheit und Strahlenschutz“ ersetzt.

11. Die Lfd. Nr. 7.II.5/ wird wie folgt gefasst:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„7.II.5/ Biostoffverordnung:

1 Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 Satz 1 und 3 für Tätigkeiten

1.1 in der Schutzstufe 3 1.500 bis 15.000 €

1.2 in der Schutzstufe 4 5.000 bis 25.000 €

2 Amtshandlungen im Zusammenhang mit § 15 Abs. 2 500 bis 15.000 €

3 Verlangen nach § 17 Abs. 2 100 bis 500 €

4 Ausnahme nach § 18 100 bis 25.000 €“.

12. Die Lfd. Nr. 7.II.9/ wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird in der Spalte „Gegenstand“ das Wort „Chemikalienrecht:“ durch das Wort „Chemikali
ensicherheit:“ ersetzt.

b) In der TarifStelle 2.4 wird in der Spalte „Gebühr“ die Angabe „50 bis 150 €“ durch die Angabe „100 bis 500 €“ 
ersetzt.

c) In der TarifStelle 2.8.1 wird die Spalte „Gegenstand“ wie folgt gefasst:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„Anerkennung von Sachkunde und Fortbildungslehr
gängen nach Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 3 Satz 3 und 6“.

13. Die Lfd. Nrn. 7.II.13/ und 7.II.14/ werden wie folgt gefasst:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„7.II.13/ Strahlenschutzgesetz:

1 Genehmigung nach § 10 0,4 bis 2 ‰ der Errich
tungskosten, mindestens 
1.230 €

TarifNr. 2.I.1/2 gilt entsprechend.

2 Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 165 bis 6.500 €

3 Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 200 bis 7.000 €

4 Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 für den Umgang
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

4.1 mit umschlossenen radioaktiven Stoffen mit einer Aktivi
tät bezogen auf die Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 
Spalte 2 zur StrlSchV

4.1.1 bis zum 103fachen 250 bis 600 €

4.1.2 bis zum 105fachen 450 bis 995 €

4.1.3 bis zum 107fachen 750 bis 1.875 €

4.1.4 über dem 107fachen 1.350 bis 2.750 €

4.2 mit offenen radioaktiven Stoffen mit einer Aktivität bezo
gen auf die Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 
zur StrlSchV

4.2.1 bis zum 103fachen 600 bis 1.050 €

4.2.2 bis zum 105fachen 900 bis 1.800 €

4.2.3 bis zum 107fachen 1.500 bis 2.750 €

4.2.4 über dem 107fachen 2.300 bis 6.500 €

4.3 Soweit von einer Genehmigung umschlossene und offene 
radioaktive Stoffe betroffen sind, wird die höhere Gebühr 
voll, die niedrigere nur zur Hälfte erhoben.

4.4 Bei befristeten Genehmigungen sowie bei Änderungsge
nehmigungen kann die Gebühr bis zur Hälfte ermäßigt 
werden.

4.5 Bei Änderungsgenehmigungen, soweit die Änderungen 
nur geringfügig sind 100 bis 1.150 €

4.6 Ist mit dem Genehmigungsverfahren die Durchführung 
einer UVP verbunden, erhöht sich die Gebühr, die sich 
nach den TarifStellen 4.1 bis 4.4 ergibt, um 30 %.

5 Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 4

5.1 Dentalgeräte:

5.1.1 Für ein Dentalgerät 70 bis 300 €

5.1.2 Für jedes weitere Dentalgerät 35 bis 200 €

5.2 Röntgengeräte im medizinischen, tiermedizinischen und 
technischen Bereich:

5.2.1 Für ein Gerät 70 bis 500 €

5.2.2 Für jedes weitere Gerät 35 bis 250 €
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

6 Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 5:

6.1 Für einen Störstrahler 70 bis 300 €

6.2 Für jeden weiteren Störstrahler 35 bis 200 €

7 Entscheidung nach § 19 Abs. 3 Satz 2 90 bis 350 €

8 Untersagung nach § 20 Abs. 3, 4 und 5 70 bis 300 €

9 Untersagung nach § 22 Abs. 3 50 bis 300 €

10 Genehmigung nach § 25 Abs. 1 25 bis 1.000 €

11 Genehmigung für die Beförderung radioaktiver Stoffe 
nach § 27 Abs. 1 wie zu TarifStelle 4.1

Bei Änderungsgenehmigungen kann die Gebühr bis zur 
Hälfte ermäßigt werden.

12 Genehmigung zum Zusatz radioaktiver Stoffe oder zur 
Aktivierung nach § 40 Abs. 1 500 bis 2.000 €

13 Entlassung nach § 62 Abs. 2 150 €

14 Feststellung nach § 70 Abs. 5 30 bis 150 €

15 Zulassung nach § 77 Satz 2, § 78 Abs. 1 Satz 2 oder § 78 
Abs. 3 Satz 3 60 bis 200 €

16 Zulassung einer Früherkennungsuntersuchung nach § 84 
Abs. 4 75 bis 7.500 €

17 Verlangen nach § 85 Abs. 2 Satz 2 30 bis 120 €

18 Befreiung nach § 123 Abs. 3 90 bis 600 €

19 Bestimmung zum Sachverständigen nach § 172 Abs. 1 125 bis 1.250 €

20 Nachforderung von Unterlagen im Anzeigeverfahren 30 €

21 Widerruf oder Rücknahme von

21.1 Genehmigungen gemäß §§ 10, 12 Abs. 1, §§ 25, 27 
oder § 40 90 bis 600 €

21.2 Zulassungen gemäß § 84 Abs. 4 90 bis 600 €

22 Festsetzung nachträglicher Auflagen nach § 179 Abs. 1 
Nr. 1 in Verbindung mit § 17 Atomgesetz unbeschadet  
§ 183 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 90 bis 600 €
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

23 Anordnungen und sonstige Aufsichtsmaßnahmen nach  
§ 179 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 19 Atomgesetz bei 
Tätigkeiten nach dem Strahlenschutzgesetz, unbescha
det § 183 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und Abs. 4:

23.1 Soweit ihnen ein grober Verstoß gegen eine Rechtsvor
schrift zugrunde liegt 180 bis 6.000 €

23.2 Soweit ihnen ein nicht nur unerheblicher Verstoß gegen 
eine Rechtsvorschrift zugrunde liegt 90 bis 3.000 €

23.3 Sonst kostenfrei

7.II.14/ Strahlenschutzverordnung:

1 Erteilung von Ausnahmen nach § 31 Abs.  5 100 bis 300 €

2 Erteilung der Freigabe nach § 33 Abs. 1 150 €

3 Prüfung und Bescheinigung nach § 47 Abs. 1 und § 49 
Abs. 2 Satz 1 außerhalb eines Genehmigungsverfahrens 25 bis 150 €

4 Zulassung nach § 49 Abs. 2 Satz 2 75 bis 200 €

5 Anerkennung von Kursen zum Erwerb oder zur Aktuali
sierung der Fachkunde oder von Kenntnissen nach § 51 50 bis 350 €

6 Gestattung nach § 55 Abs. 1 Satz 2 außerhalb von Ge
nehmigungsverfahren 30 bis 200 €

7 Zustimmung nach § 64 Abs. 1 Satz 4 außerhalb von Ge
nehmigungsverfahren 25 bis 200 €

8 Festlegung einer Ersatzdosis nach § 65 Abs. 2 Satz 2 30 bis 200 €

9 Gestattung nach § 66 Abs. 1 Nr. 2 außerhalb von Geneh
migungsverfahren 60 bis 250 €

10 Anordnung nach § 66 Abs. 2 Satz 4 außerhalb von Ge
nehmigungsverfahren 60 bis 200 €

11 Gestattung nach § 66 Abs. 3 Satz 2 außerhalb von Ge
nehmigungsverfahren 30 bis 250 €

12 Zulassung nach § 73 Satz 2 60 bis 200 €

13 Abkürzung nach § 77 Abs. 3 30 bis 150 €

14 Anordnung nach § 77 Abs. 4 oder 5 30 bis 150 €

15 Behördliche Entscheidung nach § 80 Abs. 1 100 bis 300 €
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

16 Anordnung nach § 96 Abs. 3 60 bis 150 €

17 Festlegung nach § 117 Abs. 2 Satz 2 30 bis 150 €

18 Registrierung eines Strahlenpasses nach § 174 Abs. 2 25 €

19 Ermächtigung von Ärzten nach § 175 Abs. 1 50 bis 200 €“.

14. Die Lfd. Nr. 7.III.6/ wird wie folgt geändert:

a) In der TarifStelle 1 wird in der Spalte „Gegenstand“ die Angabe „FPersG“ durch das Wort „Fahrpersonal
gesetz“ ersetzt.

b) In der TarifStelle 2 wird in der Spalte „Gegenstand“ die Angabe „FPersV“ durch das Wort „Fahrpersonal
verordnung“ ersetzt.

15. In der Lfd. Nr. 7.VI.5/ wird in der Spalte „Gebühr“ die Angabe „50 bis 250 €“ durch die Angabe „50 bis 750 €“ ersetzt.

16. Die Lfd. Nr. 7.VI.6/ wird wie folgt geändert:

a) In der Spalte „Gegenstand“ wird die Angabe „§ 9 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3“ ersetzt.

b) In der Spalte „Gebühr“ wird die Angabe „50 bis 250 €“ durch die Angabe „50 bis 750 €“ ersetzt.

17. In der Lfd. Nr. 7.VI.10/ wird in der Spalte „Gegenstand“ die Angabe „AGInsO“ durch die Wörter „Gesetz zur Aus
führung der Insolvenzordnung“ ersetzt.

18. In der Lfd. Nr. 7.IX.1/ werden nach der TarifStelle 10.2 folgende TarifStellen 11 bis 18 angefügt:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„Bayerisches Schwangerenhilfeergänzungsgesetz:

11 Erlaubnis nach Art. 3 Abs. 1 Satz 1 60 bis 300 €

12 Widerruf einer Erlaubnis nach Art. 8 Abs. 1 120 bis 600 €

13 Anordnung nach Art. 7 Abs. 1 Satz 2 20 bis 700 €

14 Anordnung nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 2 120 bis 600 €

Präimplantationsverordnung:

15 Erstmalige Zulassung als Zentrum für Präimplantations
diagnostik nach § 3 PIDV 500 bis 15.000 €

16 Verlängerung der Zulassung als Zentrum für Präimplan
tationsdiagnostik nach § 3 PIDV 250 bis 15.000 €

17 Widerruf oder Rücknahme der Zulassung als Zentrum für 
Präimplantationsdiagnostik nach § 3 PIDV 250 bis 10.000 €

https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BaySchwHEG&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=BaySchwHEG&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=BaySchwHEG&x=1&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=7&g=BaySchwHEG&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=7&g=BaySchwHEG&x=1&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=BaySchwHEG&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=BaySchwHEG&x=2&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&g=PIDV&p=3&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&g=PIDV&p=3&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&g=PIDV&p=3&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

18 Bewertung der Ethikkommission nach § 3a Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 Embryonenschutzgesetz 100 bis 5.000 €“.

19. Die Lfd. Nr. 7.IX.9/ wird wie folgt gefasst:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„7.IX.9/ Einfuhr und Durchfuhr von Waren und lebenden Tieren:

1 Amtliche Kontrolle bei der Einfuhr von Lebensmitteln tie
rischen Ursprungs, tierischen Nebenprodukten, Futter
mitteln tierischen Ursprungs und lebenden Tieren nach 
Art. 17 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 in Verbin
dung mit Art. 11 Verordnung (EG) Nr. 178/2002, § 27 
BmTierSSchV und Art. 21 Verordnung (EG) Nr. 1/2005:

1.1 Je Sendung bis 46 t 55 € für die ersten 6 t  
zuzüglich 9 € je weitere t

1.2 Je Sendung über 46 t 420 €

1.3 Neben der Gebühr nach den TarifStellen 1.1 und 1.2 
werden Auslagen nicht erhoben.

2 Amtliche Kontrolle bei der Durchfuhr von Waren und le
benden Tieren durch die Gemeinschaft nach § 37 Abs. 2 
BmTierSSchV in Verbindung mit § 27 BmTierSSchV und 
Art. 21 Verordnung (EG) Nr. 1/2005

30 € zuzüglich 20 € je 
volle Viertelstunde je 
Kontrollperson

Neben der Gebühr werden Auslagen nicht erhoben.

3 Amtliche Kontrolle bei der Einfuhr oder Durchfuhr von 
Lebensmitteln nicht tierischen Ursprungs oder Futtermit
teln nicht tierischen Ursprungs auf Grund von Maßnah
men nach Art. 53 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 oder 
nach Art. 47 Abs. 1 Buchst. d und Abs. 2 Buchst. b Ver
ordnung (EU) 2017/625 in Verbindung mit Art. 54 Abs. 4 
Satz 1 Verordnung (EU) 2017/625, nach einem beson
deren Überwachungssystem im Anwendungsbereich der 
Verordnung (EG) Nr. 733/2008 oder bei Bestehen einer 
Vorführpflicht nach § 55 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 LFGB, soweit 
die Kostenerhebung nicht durch spezielle Vorschriften 
ausgeschlossen wird 30 bis 500 €

Neben der Gebühr werden Auslagen nicht erhoben.

4 Maßnahme nach Art. 66, 67 oder Art. 69 Verordnung 
(EU) 2017/625 30 bis 500 €

5 Maßnahme nach Art. 35 Abs. 1 oder Abs. 2 Verordnung 
(EU) Nr. 576/2013 in Verbindung mit Art. 35 Abs. 3 Ver
ordnung (EU) Nr. 576/2013 50 bis 50.000 €“.

https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ESchG&p=3a&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ESchG&p=3a&x=3&verdatabref=20171001&verdatbisref=20190531
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20. Die Lfd. Nr. 7.IX.10/ wird wie folgt geändert:

a) Die TarifStelle 1 wird wie folgt gefasst:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„1 Verordnung (EU) 2017/625:

Durchführung einer zusätzlichen amtlichen Kontrolle im 
Sinn von Art. 79 Abs. 2 Buchst. c, soweit die Kosten nicht 
im Rahmen einer anderen Gebühr erhoben werden 50 bis 50.000 €

Neben der Gebühr werden Auslagen nicht erhoben.“

b) In der TarifStelle 4.2 wird die Angabe „§ 4 Abs. 8“ durch die Angabe „§ 4 Abs. 6“ ersetzt.

c) In der TarifStelle 4.3 wird die Angabe „§ 14“ durch die Angabe „§ 13“ ersetzt. 

d) Nach der TarifStelle 4.3 wird folgende TarifStelle 5 angefügt:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„5 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung:

Sachkundebescheinigung nach § 17 Abs. 2 oder § 35a 
Abs. 2 10 bis 500 €“.

21. Die Lfd. Nr. 7.IX.11/ wird wie folgt geändert:

a) Die TarifStelle 1 wird wie folgt gefasst:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„1 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch:

1.1 Lebensmittelrechtliche Kontrolle nach § 39 Abs. 1, soweit 
Art. 21b Abs. 2 GDVG deren Kostenpflicht vorschreibt 
und die Kosten nicht nach besonderen TarifStellen zu 
erheben sind

15 bis 35 € je Kontroll
person und angefangene  
Viertelstunde

1.2 Anordnung oder Maßnahme nach § 39 Abs. 5 25 bis 5.000 €

1.3 Maßnahme im Erzeugerbetrieb, Viehhandelsunterneh
men oder Transportunternehmen nach § 41 25 bis 5.000 €

1.4 Ausnahme nach § 68:

1.4.1 Zulassung einer Ausnahme nach § 68 Abs. 2 Nr. 2 und 4 25 bis 2.500 €

1.4.2 Widerruf der Zulassung nach § 68 Abs. 6 25 bis 1.500 €

1.5 Zulassung einer Ausnahme nach § 69 100 bis 500 €“.
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b) Die TarifStellen 5 bis 12 werden wie folgt gefasst:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

‚5 Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen 
und andere amtliche Tätigkeiten:

5.1 Amtliche Kontrolle in Zerlegebetrieben nach Art. 18 Abs. 
1 in Verbindung mit Abs. 2 Buchst. d

5.1.1 Rindfleisch, Kalbfleisch, Schweinefleisch, Einhufer/ 
Equidenfleisch, Schaf und Ziegenfleisch 0,2 bis 330 €/t

5.1.2 Geflügelfleisch und Zuchtkaninchenfleisch 1,50 bis 330 €/t

5.1.3 Zuchtwildfleisch und Wildfleisch:

5.1.3.1 Kleines Federwild und Haarwild 1,50 bis 330 €/t

5.1.3.2 Laufvögel 3 bis 330 €/t

5.1.3.3 Schwarzwild und Wiederkäuer 2 bis 330 €/t

5.1.4 Auslagen:

Neben der Gebühr nach den TarifStellen 5.1.1 bis 5.1.3 
werden Auslagen nicht erhoben.

5.2 Amtliche Kontrolle in Schlachtbetrieben nach Art. 18  
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 und 4:

5.2.1 Rindfleisch:

5.2.1.1 Ausgewachsene Rinder 5 bis 45 €/Tier

5.2.1.2 Jungrinder 2 bis 45 €/Tier

5.2.2 Einhufer / Equidenfleisch 3 bis 60 €/Tier

5.2.3 Schweinefleisch:

Tiere mit einem Schlachtgewicht von

5.2.3.1 weniger als 25 kg 0,50 bis 33 €/Tier

5.2.3.2 mindestens 25 kg 1 bis 45 €/Tier

5.2.4 Schaf und Ziegenfleisch:

Tiere mit einem Schlachtgewicht von

5.2.4.1 weniger als 12 kg 0,15 bis 26 €/Tier

5.2.4.2 mindestens 12 kg 0,25 bis 26 €/Tier
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

5.2.5 Geflügelfleisch:

5.2.5.1 Haushuhn und Perlhuhn 0,003 bis 3 €/Tier

5.2.5.2 Enten und Gänse 0,005 bis 3 €/Tier

5.2.5.3 Truthühner 0,025 bis 6 €/Tier

5.2.5.4 Wachteln und Rebhühner 0,002 bis 3 €/Tier

5.2.5.5 Anderes Geflügel als in den TarifStellen 5.2.5.1 bis 
5.2.5.4 bezeichnet 0,005 bis 2 €/Tier

5.2.6 Zuchtkaninchen 0,005 bis 11 €/Tier

5.2.7 Auslagen:

Neben der Gebühr nach den TarifStellen 5.2.1 bis 5.2.6 
werden Auslagen nicht erhoben.

5.3 Amtliche Kontrolle in Wildbearbeitungsbetrieben oder 
Schlachtbetrieben für Farmwild nach Art. 18 Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 2 und 4:

5.3.1 Kleines Federwild 0,005 bis 9 €/Tier

5.3.2 Kleines Haarwild 0,01 bis 17 €/Tier

5.3.3 Laufvögel 0,50 bis 50 €/Tier

5.3.4 Landsäugetiere:

5.3.4.1 Schwarzwild 1,50 bis 44 €/Tier

5.3.4.2 Wiederkäuer 0,50 bis 41 €/Tier

5.3.5 Auslagen:

Neben der Gebühr nach den TarifStellen 5.3.1 bis 
5.3.4.2 werden Auslagen nicht erhoben.

5.4 Amtliche Kontrolle der Erzeugung und Vermarktung von 
Fischereierzeugnissen und Erzeugnissen der Aquakultur 
nach Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/625 in Verbin
dung mit Abs. 6, Abs. 7 Buchst. g, Abs. 8 Buchst. a und f 
Verordnung (EU) 2017/625:

5.4.1 Erste Vermarktung von Fischereierzeugnissen und  
Erzeugnissen der Aquakultur

für die ersten 50 t im Monat 1 €/t
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

für mehr als 50 t 50 € zuzüglich 0,50 bis 
300 €/t für jede 50 t über
steigende t

5.4.2 Erster Verkauf auf dem Fischmarkt

für die ersten 50 t im Monat 0,50 €/t

für mehr als 50 t 25 € zuzüglich 0,25 bis 
300 €/t für jede 50 t über
steigende t

5.4.3 Erster Verkauf im Fall fehlender oder unzureichender 
Sortierung nach Frischegrad und/oder Größe

für die ersten 50 t im Monat 1 €/t

für mehr als 50 t 50 € zuzüglich 0,50 bis 
300 €/t für jede 50 t über
steigende t

5.4.4 Auslagen:

Neben der Gebühr nach den TarifStellen 5.4.1 bis 5.4.3 
werden Auslagen nicht erhoben.

5.5 Amtliche Kontrolle der Milcherzeugung:

5.5.1 Für bis zu 30 t 1 €/t

5.5.2 Für über 30 t 1 € zuzüglich 0,50 bis  
2 €/t für jede 30 t über
steigende t

5.5.3 Auslagen:

Neben der Gebühr werden Auslagen nicht erhoben.

5.6 Durchführung einer zusätzlichen amtlichen Kontrolle im 
Sinn von Art. 79 Abs. 2 Buchst. c, soweit die Kosten nicht 
im Rahmen einer anderen Gebühr erhoben werden 10 bis 50.000 €

Neben der Gebühr werden Auslagen nicht erhoben.

5.7 Anordnung oder Maßnahme nach Art. 138 oder § 39 
Abs. 2 LFGB 25 bis 10.000 €

5.8 Zulassung von Betrieben nach Art. 148:

5.8.1 Volle Zulassung nach Art. 148 Abs. 3 150 bis 10.000 €

5.8.2 Bedingte Zulassung nach Art. 148 Abs. 4 100 bis 5.000 €
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

6 Durchführungsverordnung (EU) 2019/627 zu amtli-
chen Kontrollen in Bezug auf Erzeugnisse tierischen 
Ursprungs:

6.1 Verifizierung der Aussetzung der Milch und Kolostrum
anlieferung nach Art. 50 Nr. 2 Buchst. a 20 bis 1.500 €

6.2 Verifizierung, dass Rohmilch und Kolostrum entspre
chend Art. 50 Nr. 2 Buchst. b bestimmten Anforderungen 
unterliegen 20 bis 1.500 €

7 Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung:

7.1 Gestattung des Entbeinens unmittelbar vor dem Ha
cken / Faschieren nach § 7 Satz 1 in Verbindung mit 
Anlage 5 Kapitel II Nr. 3.2 20 bis 1.500 €

7.2 Genehmigung von abweichenden Temperaturanforde
rungen bei der Herstellung bestimmter Milcherzeugnisse 
nach § 7 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 5 Kapitel V 
Nr. 1.2.2 20 bis 1.500 €

7.3 Genehmigung zur Schlachtung oder Tötung von ein
zelnen ganzjährig im Freiland gehaltenen Huftieren der 
Gattung Rind am Herkunftsort nach § 12 Abs. 2 Satz 1 20 bis 1.500 €

7.4 Genehmigung für die Abgabe tiefgefrorener Vorzugs
milch nach § 17 Abs. 2 Satz 2 20 bis 1.500 €

7.5 Genehmigung von Ausnahmen zur Abgabe von Roh
milch an einen bestimmten Personenkreis nach § 17 
Abs. 4 Satz 3 20 bis 1.500 €

7.6 Genehmigung zur Abgabe von Rohmilch unter der Ver
kehrsbezeichnung „Vorzugsmilch” nach § 18 Abs. 1 Satz 1 20 bis 1.500 €

7.7 Anordnung des Ruhens der Genehmigung zur Abgabe 
von Rohmilch unter der Verkehrsbezeichnung „Vorzugs
milch” nach § 18 Abs. 1 Satz 3 20 bis 1.500 €

7.8 Rücknahme oder Widerruf der Genehmigung zur Abgabe 
von Rohmilch unter der Verkehrsbezeichnung „Vorzugs
milch” nach § 18 Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit Art. 48 
oder Art. 49 BayVwVfG 20 bis 1.500 €

7.9 Genehmigung der Herstellung von Käse mit einer Reife
zeit von mindestens 60 Tagen nach § 19 20 bis 1.500 €

7.10 Genehmigung für die Verwendung von Rohmilch zur Her
stellung von Hart oder Schnittkäse mit einer Reifungszeit 
von mehr als 60 Tagen nach § 19a 20 bis 1.500 €
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

8 Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung:

8.1 Genehmigung der Beteiligung von Schlachthofpersonal bei 
der Fleischuntersuchung nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 20 bis 3.000 €

8.2 Genehmigung von Schlachtungen im Rahmen von Pro
grammen zur Tilgung oder Bekämpfung von Tierseuchen 
oder von Zoonoseerregern nach § 5 Abs. 1 20 bis 1.500 €

8.3 Anordnung durch den amtlichen Tierarzt nach § 5 Abs. 2  
oder Abs. 3 5 bis 500 €

8.4 Fleischuntersuchung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
gegebenenfalls Nr. 2 (einschließlich Probenahmen und 
Laboruntersuchungen) einschließlich Kennzeichnung 
(Abgabe kleiner Mengen von erlegtem Wild) 0,50 bis 50 €/Tier

8.5 Trichinenuntersuchung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, so
weit keine Fleischuntersuchung durchzuführen ist, auch 
bei eigener Anlieferung durch den Jagdausübungsbe
rechtigten (Abgabe kleiner Mengen von erlegtem Wild) 1,50 bis 45 €/Tier

8.6 Schlachttieruntersuchung nach § 7 bei der Abgabe kleiner 
Mengen Fleisch von Geflügel oder Hasentieren 10 bis 100 €

8.7 Schlachttier und Fleischuntersuchung nach § 7a Abs. 1  
Satz 1 oder Fleischuntersuchung nach § 7a Abs. 2 Alter
native 1 (einschließlich Wohlbefinden der Tiere, Entfer
nung, Getrennthalten und gegebenenfalls Kennzeich
nung von spezifiziertem Risikomaterial und sonstigen 
tierischen Nebenprodukten sowie Probenahmen und 
Laboruntersuchungen) einschließlich Kennzeichnung, 
soweit kein Fall der TarifStelle 5.2, 5.3 oder 8.4 vorliegt 
(Hausschlachtung, Verwendung von erlegtem Großwild 
für den eigenen häuslichen Verbrauch) 0,50 bis 50 €/Tier

Wenn nur die Schlachttier oder nur die Fleischuntersu
chung nach § 7a Abs. 1 Satz 1 durchgeführt wird, gilt 
ebenfalls der genannte Gebührenrahmen.

8.8 Trichinenuntersuchung nach § 7a Abs. 2 Alternative 2, 
soweit keine Fleischuntersuchung durchzuführen ist und 
kein Fall der TarifStelle 8.5 vorliegt, auch bei eigener 
Anlieferung durch den Jagdausübungsberechtigten (Ver
wendung von erlegtem Großwild für den eigenen häusli
chen Verbrauch) 1,50 bis 45 €/Tier

8.9 Aufhebung der Anordnung der Aussetzung der Milchan
lieferung nach § 9 Abs. 1 20 bis 1.500 €

8.10 Anordnung der erneuten Aussetzung der Milchanliefe
rung nach § 9 Abs. 2 20 bis 1.500 €



Bayerisches Gesetz und Verordnungsblatt Nr. 21/2019 655

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

9 Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische 
Kriterien für Lebensmittel:

9.1 Genehmigung der Ausnahme für kleine Schlachthöfe 
und Betriebe, die Hackfleisch / Faschiertes, Fleischzube
reitungen und frisches Geflügelfleisch in kleinen Mengen 
herstellen, von der Probenahmehäufigkeit zur bakterio
logischen Untersuchung nach Anhang I Kapitel 3 Nr. 3.2 25 bis 1.500 €

9.2 Genehmigung der Ausnahme für Lebensmittelunterneh
mer, die Sprossen erzeugen, von den Bestimmungen 
über die Probenahme nach Anhang I Kapitel 3 Nr. 3.3 
Buchst. B 20 bis 2.000 €

10 Verordnung (EG) Nr. 999/2001 mit Vorschriften zur 
Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter trans-
missibler spongiformer Enzephalopathien:

10.1 Probenahme für BSETest 0,50 bis 40 €

10.2 Zulassung nach Art. 7 in Verbindung mit Anhang IV  
Kapitel III, IV oder Kapitel V 25 bis 1.000 €

11 Milch- und Margarinegesetz:

11.1 Ausnahme nach § 4 Abs. 1 25 bis 1.000 €

11.2 Verlängerung nach § 4 Abs. 3 Satz 2 25 bis 100 €

11.3 Widerruf nach § 4 Abs. 4 25 bis 250 €

12 Delegierte Verordnung (EU) 2018/273 (Begleitdoku-
mente für die Überwachung und Zertifizierung von 
Weinbauerzeugnissen):

Zuteilung einer Bezugsnummer nach Art. 10 in Verbin
dung mit Anhang V Abschnitt A

10 € zuzüglich 1,50 € für 
jedes ausgegebene Be
gleitdokument‘.

c) Die TarifStelle 19 wird wie folgt gefasst:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„19 Verordnung (EG) Nr. 183/2005 mit Vorschriften über 
die Futtermittelhygiene:

19.1 Zulassung von Futtermittelbetrieben nach Art. 10:

19.1.1 Zulassung nach Art. 13 Abs. 1 einschließlich Zuteilung 
einer Kennnummer nach Art. 19 Abs. 2 500 bis 5.000 €
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

19.1.2 Bedingte Zulassung nach Art. 13 Abs. 2 Satz 1 oder Ver
längerung der bedingten Zulassung nach Art. 13 Abs. 2 
Satz 3 einschließlich Zuteilung einer Kennnummer nach 
Art. 19 Abs. 2 500 bis 5.000 €

19.1.3 Aussetzung der Zulassung nach Art. 14 300 bis 2.500 €

19.1.4 Entzug der Zulassung nach Art. 15 300 bis 2.500 €

19.1.5 Änderung der Zulassung nach Art. 16 300 bis 2.500 €

19.2 Auslagen:

Neben der Gebühr nach TarifStelle 19.1.1, 19.1.2 und 
19.1.5 werden Auslagen nicht erhoben.“

22. Die Lfd. Nr. 7.IX.14/ wird wie folgt gefasst:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„7.IX.14/ Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht:

1 Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen 
und andere amtliche Tätigkeiten:

1.1 Überwachung zugelassener Betriebe nach Art. 9 auch in 
Verbindung mit § 12 Abs. 1 TierNebG 50 bis 5.000 €

1.2 Durchführung einer zusätzlichen amtlichen Kontrolle im 
Sinn von Art. 79 Abs. 2 Buchst. c, soweit die Kosten nicht 
im Rahmen einer anderen Gebühr erhoben werden 10 bis 50.000 €

Neben der Gebühr werden Auslagen nicht erhoben.

2 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 (Verordnung über 
tierische Nebenprodukte) sowie Verordnung (EU) 
Nr. 142/2011:

2.1 Genehmigung einer Ausnahme nach Art. 16 Buchst. f, g 
oder Buchst. h Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 25 bis 500 €

2.2 Genehmigung einer Ausnahme nach Art. 17 Abs. 1 Ver
ordnung (EG) Nr. 1069/2009 25 bis 500 €

2.3 Genehmigung einer Ausnahme zu besonderen Fütte
rungszwecken nach Art. 18 Abs. 1 und 2 Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 in Verbindung mit den Art. 13 und 14 
Verordnung (EU) Nr. 142/2011 25 bis 500 €

2.4 Genehmigung einer Ausnahme nach Art. 19 Abs. 1 
Buchst. b, c und f Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 in Ver
bindung mit Art. 15 Verordnung (EU) Nr. 142/2011 25 bis 500 €
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Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

2.5 Genehmigung einer Ausnahme nach Art. 19 Abs. 1 
Buchst. e Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 in Verbindung 
mit Art. 15 Verordnung (EU) Nr. 142/2011 kostenfrei

2.6 Zulassung von Anlagen oder Betrieben:

2.6.1 Zulassung nach Art. 24 Abs. 1 Verordnung (EG)  
Nr. 1069/2009 in Verbindung mit Art. 44 Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 100 bis 5.000 €

Schließt eine Genehmigung nach § 13 BImSchG die 
Zulassung ein

wie zu TarifNr. 
8.II.0/1.3.1

2.6.2 Befristete Zulassung gemäß Art. 24 Abs. 2 Buchst. b  
Ziffer ii Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 einschließlich  
erneuter Zulassung gemäß Art. 33 Nr. 1 oder Nr. 2 Ver
ordnung (EU) Nr. 142/2011 kostenfrei

2.7 Anordnung oder Maßnahme nach Art. 46 Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 auch in Verbindung mit § 12 Abs. 2 
TierNebG 50 bis 5.000 €

2.8 Entscheidung nach Art. 48 Abs. 1 Satz 2 Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 25 bis 1.000 €

2.9 Genehmigung der Verarbeitungsmethode 7 nach An
hang IV Kapitel III Buchst. G Nr. 1 und 3 Verordnung (EU) 
Nr. 142/2011 100 bis 1.000 €

2.10 Genehmigung der Nutzung eines Verarbeitungsbetriebs für 
Material der Kategorie 2 als Sammelstelle nach Anhang VI 
Kapitel II Abschnitt 1 Nr. 3 Verordnung (EU) Nr. 142/2011 50 bis 5.000 €

2.11 Genehmigung einer Ausnahme für die Sammlung und 
Beförderung von Gülle gemäß Anhang VIII Kapitel I Ab
schnitt 4 Verordnung (EU) Nr. 142/2011 25 bis 300 €

2.12 Genehmigung nach Anhang XI Kapitel I Abschnitt 1 Nr. 1b 
Verordnung (EU) Nr. 142/2011 25 bis 1.000 €

3 Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz:

Genehmigung einer Ausnahme nach § 4 Abs. 2 Satz 1 
für das Verbrennen von Equiden 25 bis 500 €

4 Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung:

Zulassung nach § 27 Abs. 3 Satz 1 Alternative 1 für Tier
friedhöfe 100 bis 500 €“.
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23. Die TarifNrn. 8.I.0/42 bis 42.4 werden wie folgt gefasst:

Tarif-Nr.
Gegenstand Gebühr 

EuroLfd. Nr. Tarif-Stelle

„42 Verpackungsgesetz:

42.1 Genehmigung nach § 18 Abs. 1 6.000 bis 30.000 €

42.2 Nachträgliche Festsetzung von Nebenbestimmungen 
nach § 18 Abs. 2 oder nachträgliches Verlangen einer 
Sicherheitsleistung nach § 18 Abs. 4 210 bis 15.750 €

42.3 Widerruf der Genehmigung gemäß § 18 Abs. 3:

42.3.1 Auf Antrag des Systembetreibers 500 bis 15.000 €

42.3.2 Sonst 5.000 bis 25.000 €

42.4 Sonstige Anordnungen und Maßnahmen im Vollzug des 
Gesetzes 55 bis 5.250 €“.

24. Die Lfd. Nr. 8.II.0/ wird wie folgt geändert:

a) In der TarifStelle 1.8.1.2 wird in der Spalte „Gegenstand“ nach der Angabe „17 Abs. 4“ die Angabe „Satz 2“ 
eingefügt:

b) In der TarifStelle 10.3 wird in der Spalte „Gebühr“ die Angabe „50 bis 5.000 €“ durch die Angabe „150 bis 
5.000 €“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 14. Dezember 2019 in Kraft.

München, den 1. November 2019

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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Schulordnung  
für die Berufsfachschulen für Pflege, Krankenpflegehilfe,  

Altenpflegehilfe, Hebammen und Notfallsanitäter 
(Berufsfachschulordnung Pflegeberufe - BFSO Pflege)

vom 8. November 2019

Auf Grund des Art. 13 Satz 3, des Art. 44 Abs. 2 Satz 1,  
des Art. 49 Abs. 1 Satz 3, des Art. 50 Abs. 2 Satz 1 und 
Abs. 4, des Art. 52 Abs. 5 Satz 5, des Art. 53 Abs. 4 Satz 2  
und Abs. 6 Satz 1, des Art. 54 Abs. 3 Satz 1, des Art. 56 
Abs. 2 Nr. 2, des Art. 89 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 8 und Abs. 3  
Nr. 1, des Art. 93, des Art. 100 Abs. 2 und des Art. 122  
Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs 
und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, 
BayRS 223011K), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes 
vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 398) und durch § 4 des Ge
setzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 408) geändert worden 
ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für Un
terricht und Kultus:

Teil 1

Allgemeines

§ 1 

Geltungsbereich

(1) Diese Schulordnung gilt für die öffentlichen  
Berufsfachschulen der folgenden Ausbildungsrich 
tungen:

1. Pflege,

2. Krankenpflegehilfe,

3. Altenpflegehilfe,

4. Hebammen und Entbindungspfleger und

5. Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter.

(2) Für staatlich genehmigte und staatlich aner
kannte Ersatzschulen gemäß Abs. 1 gilt diese Schul
ordnung im Rahmen der Art. 90, 92 Abs. 2 Nr. 2 und 
Abs. 5 sowie Art. 93 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs und Unterrichtswesen (BayEUG), 
für letztere darüber hinaus im Rahmen des Art. 100  
Abs. 2 BayEUG.

§ 2

Ausbildungsziele und Berufsbezeichnungen

(1) Die Ausbildung an den in dieser Schulordnung 
geregelten Berufsfachschulen soll die Schülerinnen und 
Schüler zu Folgendem befähigen:

1. Pflege:

a) Erreichen des Ausbildungsziels gemäß § 5  
Pflegeberufegesetz (PflBG),

b) bei Angebot des Wahlrechts gemäß § 59 Abs. 2  
oder 3 PflBG Erreichen des Ausbildungsziels  
gemäß § 60 oder § 61 PflBG,

2. Krankenpflegehilfe: Betreuung pflegebedürftiger 
Menschen und Durchführung von Pflegemaßnahmen 
in stabilen Pflegesituationen mit Schwerpunkt in der 
stationären und ambulanten Akutpflege, 

3. Altenpflegehilfe: Betreuung pflegebedürftiger Men
schen und Durchführung von Pflegemaßnahmen in 
stabilen Pflegesituationen mit Schwerpunkt in der 
stationären und ambulanten Langzeitpflege,

4. Hebammen/Entbindungspfleger: Erreichen des Aus
bildungsziels gemäß § 6 Hebammengesetz (HebG),

5. Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitäter: Erreichen des 
Ausbildungsziels gemäß § 4 Notfallsanitätergesetz 
(NotSanG).

(2) Bei erfolgreichem Abschluss verleihen die Berufs
fachschulen die Berufsbezeichnungen nach Anlage 1 Nr. 2 
und 3, die Berufsbezeichnungen nach Anlage 1 Nr. 1.1 bis 
1.3, 4 und 5 verleihen die Regierungen. 

§ 3 

Dauer und Gliederung der Ausbildung

(1) 1Die Ausbildung an Berufsfachschulen für Pflege 
zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann gemäß § 1 
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PflBG dauert unbeschadet § 6 Abs. 1, §§ 12 bis 14 PflBG 
und § 1 Abs. 4 PflegeberufeAusbildungs und Prüfungs
verordnung (PflAPrV) in Vollzeitform drei Schuljahre. 2Mit 
Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde kann die Aus
bildung in höchstens fünfjähriger Teilzeitform durchge
führt werden. 

(2) 1Die Ausbildung an Berufsfachschulen für Pflege 
zur Gesundheits und Kinderkrankenpflegerin oder zum 
Gesundheits und Kinderkrankenpfleger dauert unbe
schadet § 6 Abs. 1, §§ 12 bis 14 PflBG und § 1 Abs. 4 
PflAPrV in Vollzeitform drei Schuljahre. 2Abs. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

(3) 1Die Ausbildung an Berufsfachschulen für Pflege 
zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger dauert unbe
schadet § 6 Abs. 1, §§ 12 bis 14 PflBG und § 1 Abs. 4 
PflAPrV in Vollzeitform drei Schuljahre. 2Abs. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(4) Die Ausbildung an Berufsfachschulen für Heb
ammen und Entbindungspfleger dauert unbeschadet  
§ 6 Abs. 1, §§ 8 und 9 HebG in Vollzeitform drei Schul
jahre.

(5) 1Die Ausbildung an Berufsfachschulen für Notfall
sanitäterinnen und Notfallsanitäter dauert unbeschadet  
§ 5 Abs. 1, §§ 9, 10 und 17 NotSanG in Vollzeitform drei 
Schuljahre. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) 1Die Ausbildung an Berufsfachschulen für Kran
kenpflegehilfe und an Berufsfachschulen für Altenpfle
gehilfe dauert in Vollzeitform ein Schuljahr. 2Mit Geneh
migung der Schulaufsichtsbehörde kann die Ausbildung 
auch in hälftiger Teilzeit durchlaufen werden; in diesem 
Fall beträgt die Ausbildungszeit zwei Jahre.

(7) Ein neben der Teilzeitausbildung bestehendes 
Beschäftigungsverhältnis soll ein Drittel der Wochen
stundenzahl eines Vollzeitarbeitsverhältnisses nicht über
schreiten. 

(8) Die Ausbildungen gemäß Abs. 1 bis 7 gliedert sich 
in theoretischen und praktischen Unterricht und in eine 
praktische Ausbildung. 

§ 4 

Praktische Ausbildung, Ausbildungsvertrag

(1) Die praktische Ausbildung richtet sich bei den Be
rufsfachschulen für

1. Pflege nach § 6 Abs. 3 und 4, §§ 7, 8, 10 und 18 
PflBG und §§ 1 bis 8, 26 und 28 PflAPrV,

2. Hebammen und Entbindungspfleger nach den Vor
schriften des IV. Abschnitts HebG,

3. Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter nach den 
Vorschriften des Abschnitts 3 NotSanG. 

(2) An Berufsfachschulen für Pflege  

1. trägt der Träger der praktischen Ausbildung die Ver
antwortung für die Durchführung der praktischen 
Ausbildung einschließlich ihrer Organisation, wäh
rend die Schule die Gesamtverantwortung für die Ko
ordination des Unterrichts mit der praktischen Ausbil
dung trägt, 

2. kann bei Trägeridentität die Organisation der prakti
schen Ausbildung von der Schule wahrgenommen, 
im Übrigen durch Vereinbarung auf die Schule über
tragen werden,

3. wird die praktische Ausbildung unbeschadet § 8 
Abs. 4 PflBG auf der Grundlage eines vom Träger 
der praktischen Ausbildung zu erstellenden Aus
bildungsplans durchgeführt, den die Schule nach 
Maßgabe des § 10 PflBG prüft.

(3) Für Berufsfachschulen für Krankenpflegehilfe und 
für Altenpflegehilfe gilt Abs. 2 entsprechend.

(4) An Berufsfachschulen für Hebammen und Entbin
dungspfleger stellt der Schulträger, an Berufsfachschulen 
für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter der Träger 
der Notfallsanitäterausbildung, die praktische Ausbildung 
sicher, während die Schule diese lenkt und betreut.

(5) 1An Berufsfachschulen gemäß Abs. 1 ist zwischen 
dem Träger der praktischen Ausbildung und der oder dem 
Auszubildenden ein schriftlicher Ausbildungsvertrag ge
mäß § 16 PflBG, § 11 HebG oder § 12 NotSanG zu schlie
ßen. 2Für Berufsfachschulen für Krankenpflegehilfe und 
für Altenpflegehilfe gilt § 16 Abs. 1 bis 4 und Abs. 5 Satz 1 
und 3 PflBG entsprechend.

Teil 2

Aufnahme

§ 5 

Allgemeines

(1) 1Die Aufnahme erfolgt durch die Berufsfachschule 
jeweils zu Beginn des Schuljahres. 2Eine nachträgliche 
Aufnahme kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grun
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des und längstens binnen vier Wochen nach Unterrichts
beginn gewährt werden. 3Mit der Anmeldung sind bei der 
Berufsfachschule vorzulegen:

1. ein lückenloser Lebenslauf,

2. die Nachweise über die schulische Vorbildung im 
Original oder in beglaubigter Abschrift und

3. ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis.

4Die Berufsfachschule kann im Einzelfall weitere Nach
weise zum schulischen und beruflichen Werdegang for
dern. 5Weitere Regelungen zum Anmelde und Aufnah
meverfahren trifft die Berufsfachschule.

(2) Die Aufnahme ist vorbehaltlich Abs. 1 Satz 2 da
durch aufschiebend bedingt, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber am ersten Unterrichtstag am Unterricht 
teilnehmen oder spätestens am dritten Unterrichtstag 
gegenüber der Berufsfachschule nachweisen, dass sie 
aus zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert 
waren.

(3) 1Die Aufnahme kann versagt werden, wenn Ter
mine des Anmeldeverfahrens nicht eingehalten oder Un
terlagen nicht termingerecht und vollständig vorgelegt 
wurden. 2Die Aufnahme ist zu versagen, wenn die Bewer
berin oder der Bewerber

1. zweimal die Probezeit an einer Berufsfachschule der
selben Ausbildungsrichtung nicht bestanden hat oder 
vor dem Ablauf der Probezeit ausgetreten ist, 

2. zweimal eine Jahrgangsstufe einer Berufsfachschule 
derselben Ausbildungsrichtung ohne Erfolg besucht 
hat oder während eines Schuljahres ausgetreten ist 
oder 

3. gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat.

3Satz 2 Nr. 2 gilt entsprechend für Personen, die die Er
gänzungsprüfung gemäß § 32 Abs. 2 Satz 2 NotSanG 
abgelegt, nicht bestanden haben und nicht mehr wieder
holen dürfen. 4Bei Bewerberinnen und Bewerbern für die 
Ausbildung an Berufsfachschulen für Pflege, Hebam
men und Entbindungspfleger oder Notfallsanitäterinnen 
und Notfallsanitäter ist die Aufnahme darüber hinaus zu 
versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Versagung 
der Erlaubnis gemäß § 2 Nr. 2 bis 4 PflBG, § 2 Abs. 1 
Nr. 2 HebG oder § 2 Abs. 1 Nr. 2 NotSanG rechtfertigen 
würden. 5Satz 4 gilt entsprechend für Bewerberinnen und 
Bewerber für die Ausbildung an Berufsfachschulen für 
Krankenpflegehilfe oder Altenpflegehilfe. 6Die Lehrerkon
ferenz kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von 
Satz 2 Nr. 2 Alternative 2 zulassen.

§ 6

Berufsfachschule für Pflege

(1) 1Die Aufnahme in das erste Schuljahr der Berufs
fachschule setzt voraus:

1. den mittleren Schulabschluss, 

2. den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule oder 
eine gleichwertige Schulbildung gemäß § 20 der Mit
telschulordnung (MSO) sowie den Nachweis

a) einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbil
dung von mindestens zweijähriger Dauer,

b) einer erfolgreich abgeschlossenen landesrechtlich 
geregelten Assistenz oder Helferausbildung in der 
Pflege von mindestens einjähriger Dauer, die die 
Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 PflBG erfüllt,

c) einer bis zum 31. Dezember 2019 begonnenen, 
erfolgreich abgeschlossenen landesrechtlich ge
regelten Ausbildung in der Krankenpflegehilfe 
oder Altenpflegehilfe von mindestens einjähriger 
Dauer oder

d) einer auf der Grundlage des Krankenpflege
gesetzes vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893), 
das durch Art. 18 des Gesetzes vom 16. Juli 
2003 (BGBl. I S. 1442) aufgehoben worden  
ist, erteilten Erlaubnis als Krankenpflegehelferin  
oder Krankenpflegehelfer 

oder

3. den erfolgreichen Abschluss einer sonstigen zehn
jährigen allgemeinen Schulbildung, 

und

4. die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, das nicht äl
ter als drei Monate ist und ausweist, dass die Bewer
berin oder der Bewerber für den angestrebten Beruf 
geeignet ist,

5. die Vorlage eines amtlichen Führungszeugnisses, 
das nicht älter als drei Monate ist, und

6. das Fehlen von Tatsachen, die die Bewerberin oder 
den Bewerber als ungeeignet für den angestrebten 
Beruf erscheinen lassen.

2Bewerberinnen und Bewerber mit einer anderen Mut
tersprache als Deutsch müssen außerdem nachweisen, 
dass sie über hinreichende Deutschkenntnisse in Wort und 
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Schrift verfügen, sodass eine erfolgreiche Teilnahme am 
Unterricht gewährleistet ist. 3Als Muttersprache gilt die 
Sprache, in der die schulische Ausbildung und – soweit 
eine solche durchgeführt wurde – die berufliche Ausbil
dung der Bewerberin oder des Bewerbers überwiegend 
erfolgte.

(2) 1Soweit einer Bewerberin oder einem Bewer
ber eine Verkürzung der Ausbildungsdauer gemäß § 12 
PflBG gewährt worden ist, erfolgt die Aufnahme durch 
die Berufsfachschule abhängig vom Umfang der Anrech
nung in ein höheres oder in ein laufendes Schuljahr. 2Die 
Berufsfachschule hat darauf zu achten, dass der Unter
richtsbetrieb und die Erreichung des Ausbildungsziels 
nicht gefährdet werden. 3In Ausnahmefällen können mit 
Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde Abweichungen 
von der Stundentafel zugelassen werden.

§ 7

Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe,  
Berufsfachschule für Altenpflegehilfe

1§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 und Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 2Darüber hinaus setzt die Aufnahme Fol
gendes voraus:

1. die Vollendung des 16. Lebensjahres und

2. den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule, eine 
gleichwertige Schulbildung gemäß § 20 MSO oder 
eine abgeschlossene Berufsausbildung.

3Im Fall einer Teilzeitausbildung nach § 3 Abs. 6 Satz 2 
ist zusätzlich erforderlich, dass die Bewerberin oder der 
Bewerber nicht mehr der Schulpflicht unterliegt.

§ 8 

Berufsfachschule für Hebammen und  
Entbindungspfleger

(1) 1§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 und Satz 2 und 
3 gilt entsprechend. 2Darüber hinaus setzt die Aufnahme 
voraus:

1. den mittleren Schulabschluss oder

2. den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule oder 
eine gleichwertige Schulbildung gemäß § 20 MSO 
sowie den Nachweis 

a) einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbil
dung von mindestens zweijähriger Dauer,

b) die Erlaubnis als staatlich geprüfte Pflegefach
helferin (Krankenpflege) oder staatlich geprüfter 
Pflegefachhelfer (Krankenpflege) oder

c) den zweijährigen Besuch einer Pflegevorschule.

(2) 1Soweit einer Bewerberin oder einem Bewerber 
eine Verkürzung der Ausbildungsdauer gemäß § 8 HebG 
gewährt worden ist, erfolgt die Aufnahme durch die Be
rufsfachschule abhängig vom Umfang der Anrechnung in 
ein höheres oder in ein laufendes Schuljahr. 2Im Übrigen 
gilt § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend.

§ 9 

Berufsfachschule für Notfallsanitäterinnen und  
Notfallsanitäter

(1) 1§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 und Satz 2 und 3  
gilt entsprechend. 2Darüber hinaus setzt die Aufnahme 
voraus:

1. einen mittleren Schulabschluss oder

2. den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule oder 
eine gleichwertige Schulbildung gemäß § 20 MSO 
sowie eine mindestens zweijährige abgeschlossene 
Berufsausbildung.

(2) 1Soweit einer Bewerberin oder einem Bewer
ber eine Verkürzung der Ausbildungsdauer gemäß § 9  
NotSanG gewährt worden ist, erfolgt die Aufnahme 
durch die Berufsfachschule abhängig vom Umfang der 
Anrechnung in ein höheres oder in ein laufendes Schul
jahr. 2Im Übrigen gilt § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 entspre
chend.

§ 10 

Probezeit

(1) 1In der Probezeit wird festgestellt, ob die Schüle
rin oder der Schüler den Anforderungen der Berufsfach
schule gewachsen ist. 2Die Probezeit endet vorbehaltlich 
abweichender tarifvertraglicher Regelungen an Berufs
fachschulen für

1. Pflege und Hebammen und Entbindungspfleger so
wohl bei Teilzeit als auch bei Vollzeitausbildung 
sechs Monate nach Beginn der Ausbildung,

2. Krankenpflegehilfe, Altenpflegehilfe und Notfall
sanitäterinnen und Notfallsanitäter vier Monate, 
bei Teilzeitausbildung sechs Monate nach Beginn  
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der Ausbildung.

3Die Probezeit kann vorbehaltlich abweichender tarif
vertraglicher Regelungen bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes um längstens drei Monate verlängert werden. 
4Als wichtiger Grund gilt insbesondere der Nachweis ei
ner längerfristigen Erkrankung, die die Leistungsfähigkeit 
beeinträchtigt.

(2) 1Die Probezeit ist nicht bestanden, wenn bei einer 
Gesamtwürdigung der Leistungen der Schülerin oder des 
Schülers nicht damit gerechnet werden kann, dass sie 
oder er das Ziel der Berufsfachschule erreicht. 2Dies ist 
in der Regel der Fall,

1. wenn die Leistungen am Ende der Probezeit in einem 
Pflichtfach mit der Note 6 oder in zwei Pflichtfächern 
mit der Note 5 oder schlechter zu bewerten sind und

2. keine Umstände vorliegen, die bessere Leistungen 
wahrscheinlich machen.

3Die Bestimmungen über den Notenausgleich (§ 22 Abs. 2) 
gelten entsprechend. 4Die Probezeit gilt als nicht bestan
den, wenn die praktische Ausbildung wegen Kündigung 
des Ausbildungsverhältnisses (§ 22 PflBG, § 18 HebG,  
§ 18 NotSanG) nicht fortgeführt werden kann. 5Über das 
Bestehen der Probezeit und die Verlängerung der Probe
zeit entscheidet die Schulleitung auf der Grundlage einer 
Empfehlung der Klassenkonferenz.

(3) 1Hat eine Schülerin oder ein Schüler die Probezeit 
nicht bestanden, so ist dies ihr oder ihm, bei minderjähri
gen Schülerinnen und Schülern den Erziehungsberechtig
ten, unverzüglich schriftlich bekanntzugeben; dabei sind 
die Gründe darzulegen. 2Mit der Bekanntgabe endet das 
Schulverhältnis. 3Auf Antrag erhält die Schülerin oder der 
Schüler eine Bescheinigung über die Dauer des Schul
besuchs und die erzielten Leistungen. 4Ist die Probezeit 
über das erste Schulhalbjahr hinaus verlängert worden, 
erhält die Schülerin oder der Schüler im Zwischenzeugnis 
einen Vermerk über die Verlängerung.

(4) Endet nach bestandener Probezeit das Schulver
hältnis, finden bei einem Wiedereintritt die Abs. 1 bis 3 
erneut Anwendung. 

Teil 3

Schulbetrieb

§ 11 

Stundentafeln, Lehrpläne

(1) 1Dem Unterricht sind die Stundentafeln nach An
lagen 2 bis 6 zugrunde zu legen. 2Das Staatsministeri
um für Unterricht und Kultus (Staatsministerium) kann 
bei Vorliegen besonderer Umstände Abweichungen für 
die Dauer eines Schuljahres, bei Ersatzschulen und bei 
Schulen mit Unterricht in Teilzeitform über die Dauer ei
nes Schuljahres hinaus, genehmigen.

(2) Mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde 
kann der Unterricht in einzelnen Pflichtfächern ganz 
oder teilweise in ein anderes Schuljahr verlegt werden.

(3) In Pflichtfächern können im Schuljahr bis zu zwei 
Wochenstunden Unterricht mehr als in der Stundentafel 
festgelegt erteilt werden. 

(4) 1Im Rahmen ihres Bildungsauftrags entscheidet 
die Schule über die Einrichtung von Unterricht in Wahlfä
chern. 2Die erstmalige Einrichtung ist unter Angabe von 
Fachbezeichnung, Inhalt und Zeitumfang der Schulauf
sichtsbehörde spätestens drei Monate vor Unterrichtsbe
ginn anzuzeigen.

§ 12 

Einrichtung von Klassen und anderen  
Unterrichtsgruppen an öffentlichen  
Berufsfachschulen, Unterrichtszeit

(1) 1Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in einer 
Klasse darf zu Beginn des Unterrichts im Durchschnitt bei

1. bis zu zwei parallelen Klassen nicht weniger als 16,

2. drei parallelen Klassen nicht weniger als 21 und

3. bei mehr als drei parallelen Klassen nicht weniger 
als 24

betragen. 2Die Zahl der Schülerinnen und Schüler einer 
Klasse soll nicht mehr als 32 betragen.

(2) 1Nach Maßgabe näherer Bestimmungen des 
Staatsministeriums entscheidet die Schule nach pä
dagogischem Ermessen und nach den personellen, 
sächlichen und organisatorischen Gegebenheiten über 
die Teilung von Klassen in Gruppen und die Einrichtung 
von weiterem Pflichtunterricht sowie von Unterricht in 
Wahlfächern. 2Bestehen an einem Ort mehrere Schu
len, für die ein Wahlunterricht gleicher Art in Betracht 
kommt, so kann er gemeinsam erteilt werden. 3Die 
Schulleitungen der Schulen entscheiden gemeinsam 
über die Verteilung des Wahlunterrichts auf die einzel
nen Schulen und stellen das Einvernehmen mit dem 
Aufwandsträger her. 
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(3) Die Schulaufsichtsbehörde kann aus orga
nisatorischen Gründen anordnen, dass Klassen 
verschiedener Ausbildungsrichtungen in Fächern 
mit gleichen Lehrplänen gemeinsam unterrichtet  
werden.

(4) 1Der Unterricht soll zwischen 7.30 Uhr und 
18.00 Uhr erteilt werden, bei Teilzeitausbildung kann 
er auch bis 21 Uhr erteilt werden. 2Der Unterricht soll 
acht Unterrichtsstunden täglich und darf 40 Unter
richtsstunden in der Woche nicht überschreiten. 3In 
der Teilzeitform kann der Unterricht auch am Samstag 
erteilt werden. 

§ 13 

Schuljahr und Ferien

(1) 1Abweichend von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayEUG 
kann mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde das 
Schuljahr

1. bei Berufsfachschulen für Pflege, für Kranken
pflegehilfe und für Altenpflegehilfe am 1. April, am  
1. September oder am zweiten Dienstag im Septem
ber beginnen und am 31. März, am 31. August oder 
am zweiten Dienstag im September des folgenden 
Jahres enden,

2. bei Berufsfachschulen für Hebammen und Entbin
dungspfleger und bei Berufsfachschulen für Not
fallsanitäterinnen und Notfallsanitäter am 1. Sep
tember oder am 1. Oktober beginnen und am 31. 
August oder am 30. September des folgenden Jah
res enden.

2Das erste Schulhalbjahr endet jeweils am letzten Unter
richtstag der zweiten vollen Woche

1. im September bei Schuljahresbeginn am 1. April,

2. im März bei Schuljahresbeginn am 1. September,

3. im April bei Schuljahresbeginn am 1. Oktober.

3Bei Schuljahresbeginn am zweiten Dienstag im Septem
ber endet das erste Schulhalbjahr am letzten Unterrichts
tag der vierten vollen Woche im März.

(2) 1Die Gesamtdauer der Ferien während eines 
Schuljahres beträgt unbeschadet § 13 PflBG, § 9 
HebG oder § 10 NotSanG mindestens 36 Werktage. 
2Die Ferienzeiten legt die Schule im Einvernehmen 
mit dem Schulträger nach Anhörung der Lehrerkonfe
renz und des Schülerausschusses fest.

§ 14

Beendigung des Schulbesuchs,  
Höchstausbildungsdauer

(1) Schülerinnen und Schüler können entlassen wer
den, wenn Tatsachen eintreten oder bekannt werden, die 
nach Feststellung der Schulaufsichtsbehörde die Ver
sagung der Erlaubnis nach § 2 Nr. 2 und 3 PflBG, § 2 
Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 HebG, § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 
NotSanG oder bei Schülerinnen und Schülern an Berufs
fachschulen für Krankenpflegehilfe oder Altenpflegehilfe 
in entsprechender Anwendung des § 2 Nr. 2 und 3 PflBG 
rechtfertigen würden.

(2) Im Fall der Kündigung oder Aufhebung des Aus
bildungsverhältnisses endet das Schulverhältnis mit dem 
Wirksamwerden der Kündigung oder des Aufhebungsver
trags.

(3) 1Die Höchstausbildungsdauer beträgt zwei Jah
re mehr als die Dauer der Regelausbildung nach § 3 in 
der gewählten Organisationsform, jedoch nicht mehr als 
sechs Jahre. 2An Berufsfachschulen für Krankenpflegehil
fe und für Altenpflegehilfe beträgt die Höchstausbildungs
dauer ein Jahr mehr als die Dauer der Regelausbildung 
nach § 3 in der gewählten Organisationsform. 3Im Fall ei
ner Verkürzung der Ausbildung verkürzt sich die Höchst
ausbildungsdauer um den entsprechenden Zeitraum. 
4Für die Berechnung der Höchstausbildungsdauer zählen 
alle an öffentlichen oder staatlich anerkannten Berufs
fachschulen der entsprechenden Ausbildungsrichtung 
verbrachten Jahre, auch wenn sie durch Nichtbestehen 
der Probezeit, Austritt oder Krankheit verkürzt waren. 5Die 
Höchstausbildungsdauer gilt auch dann als überschritten, 
wenn feststeht, dass der Abschluss der Ausbildung nicht 
mehr innerhalb der Höchstausbildungsdauer erreicht 
werden kann.

Teil 4

Leistungen, Zeugnisse

Kapitel 1

Leistungsnachweise

§ 15

Leistungsnachweise

(1) 1Leistungsnachweise sind Schulaufgaben, Steg
reifaufgaben, Kurzarbeiten, Berichte sowie mündliche 
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und praktische Leistungen. 2Die Leistungsnachweise sind 
möglichst gleichmäßig über das Schuljahr zu verteilen.

(2) 1In Fächern mit bis zu 40 Jahresstunden sind im 
Schuljahr mindestens zwei Leistungsnachweise zu er
heben, davon mindestens eine Schulaufgabe. 2In allen 
übrigen Fächern sind im Schuljahr mindestens vier Leis
tungsnachweise zu erheben, davon mindestens zwei 
Schulaufgaben. 3In Fächern mit praktischen Anteilen ist 
jeweils mindestens ein praktischer Leistungsnachweis 
zu erheben. 4In rein praktischen Fächern entfallen die 
Schulaufgaben; es sind mindestens zwei praktische 
Leistungsnachweise zu erheben. 5Eine der nach Satz 2  
geforderten Schulaufgaben kann durch zwei Kurzar
beiten ersetzt werden; die Entscheidung trifft jeweils 
zu Beginn des Schuljahres die Lehrerkonferenz; sie 
ist den Schülerinnen und Schülern mitzuteilen. 6In der 
praktischen Ausbildung ist über jeden Praxisabschnitt 
ein Bericht zu fertigen und pro Schuljahr sind mindes
tens zwei praktische Leistungsnachweise zu erheben. 
7Abweichend davon können die Leistungsnachweise 
an der Berufsfachschule für Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitäter in folgenden Fächern auf drei Leistungs
nachweise reduziert werden:

1. Spezielle Notfallmedizin im 1. Schuljahr, 

2. Berufs und Staatskunde im 1. Schuljahr und 

3. Sozial und geisteswissenschaftliche Grundlagen im 
2. Schuljahr.

(3) An der Berufsfachschule für Pflege

1. sind weitere Leistungsnachweise die qualifizierten 
Leistungseinschätzungen der an der Ausbildung be
teiligten Einrichtungen gemäß § 6 Abs. 2 PflAPrV, die 
ohne Angabe einer Note einen Rückschluss auf den 
Ausbildungsstand ermöglichen müssen, 

2. sind im dritten Schuljahr abweichend von Abs. 2 Satz 2  
mindestens drei Leistungsnachweise zu erheben, 
davon mindestens eine Schulaufgabe,

3. muss einer der praktischen Leistungsnachweise 
gemäß Abs. 2 Satz 6 folgende Voraussetzungen 
erfüllen:

a) Erhebung zu Beginn des dritten Schuljahres,

b) Erfüllung der Vorgaben des § 16 Abs. 5 PflAPrV, 
mit der Maßgabe, dass der zu erstellende Pfle
geplan (Vorbereitungsteil) ohne Aufsicht erfolgt 
und nicht in die Note einfließt.

(4) 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit der 

Lehrerkonferenz eine über die Mindestzahlen nach Abs. 2 
und Abs. 3 Nr. 2 hinausgehende Anzahl der im Schuljahr 
zu fordernden Leistungsnachweise sowie Mindestzahlen 
über zu fordernde Kurzarbeiten festlegen. 2Dabei ist die 
unterschiedliche Bedeutung der einzelnen Fächer ange
messen zu berücksichtigen.

§ 16 

Schulaufgaben, Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben

(1) 1Schulaufgaben und Kurzarbeiten werden spätes
tens eine Woche vorher angekündigt. 2An einem Tag soll 
nicht mehr als eine Schulaufgabe gehalten werden. 3An 
Tagen, an denen eine Schulaufgabe gehalten wird, sollen 
Kurzarbeiten in der Regel nicht gehalten werden.

(2) 1Schulaufgaben können sich auf den gesamten 
bisher behandelten Lehrstoff beziehen. 2Kurzarbeiten 
erstrecken sich auf höchstens sechs unmittelbar vorher
gegangene Unterrichtsstunden und erstrecken sich auch 
auf Grundkenntnisse; die Bearbeitungszeit soll nicht 
mehr als 30 Minuten betragen.

(3) Die Schulleitung kann nach Rücksprache mit der 
Lehrkraft eine Schulaufgabe oder Kurzarbeit für ungül
tig erklären und die Anfertigung einer neuen anordnen, 
wenn die Anforderungen nicht angemessen waren oder 
der Lehrstoff nicht genügend vorbereitet war.

(4) 1Stegreifaufgaben werden nicht angekündigt. 2Sie 
beschränken sich auf den Inhalt der vorangegangenen 
Unterrichtsstunde einschließlich der Grundkenntnisse 
des Fachs. 3Die Bearbeitungszeit soll nicht mehr als 20 
Minuten betragen. 4Stegreifaufgaben können in allen Fä
chern gehalten werden. 5Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 17 

Korrektur und Besprechung

Schriftliche und praktische Leistungsnachweise 
werden unverzüglich bewertet und den Schülerinnen 
und Schülern zur Einsichtnahme zurückgegeben und 
besprochen.

§ 18 

Nachholung von Leistungsnachweisen

(1) 1Wer einen angekündigten Leistungsnachweis 
mit ausreichender Entschuldigung versäumt, erhält einen 
Nachtermin. 2Werden mehrere angekündigte Leistungs
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nachweise mit ausreichender Entschuldigung versäumt, 
so kann je Fach ein Nachtermin für mehrere Leistungs
nachweise angesetzt werden.

(2) 1Wird der Nachtermin mit ausreichender Ent
schuldigung versäumt, so kann eine schriftliche oder 
praktische Ersatzprüfung angesetzt werden, die sich 
über den gesamten bis dahin behandelten Unterrichts
stoff des Schuljahres erstrecken kann. 2Eine schriftliche, 
mündliche oder praktische Ersatzprüfung kann auch an
gesetzt werden, wenn in einem Fach vorgeschriebene 
schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen wegen 
der Versäumnisse der Schülerin oder des Schülers nicht 
hinreichend beurteilt werden können.

(3) 1Eine Ersatzprüfung kann in einem Fach nur ein
mal im Schulhalbjahr stattfinden. 2Der Termin der Ersatz
prüfung und der Prüfungsstoff sind der Schülerin oder 
dem Schüler und den Erziehungsberechtigten spätestens 
eine Woche vorher bekanntzugeben.

(4) 1Nimmt die Schülerin oder der Schüler an der 
Ersatzprüfung wegen Erkrankung nicht teil, so muss die 
Erkrankung durch ärztliches Zeugnis nachgewiesen wer
den. 2Die Schule kann die Vorlage eines schulärztlichen 
Zeugnisses verlangen.

§ 19

Bewertung der Leistungen

(1) 1Bei der Bewertung einer schriftlichen Arbeit kann 
die äußere Form mitberücksichtigt werden. 2Hat sich die 
Form auf die Benotung ausgewirkt, wird dies in einer Be
merkung zum Ausdruck gebracht.

(2) 1Erläuterungen einschließlich eventueller Noten
tendenzen und Schlussbemerkungen können auf den Ar
beiten angebracht werden. 2Zwischennoten werden nicht 
erteilt.

(3) Die Note 6 wird erteilt, wenn eine Schülerin oder 
ein Schüler

1. ohne ausreichende Entschuldigung einen angekün
digten Leistungsnachweis versäumt,

2. eine Leistung verweigert oder

3. einen Bericht nicht termingerecht abgibt.

(4) Nach Beginn der Leistungserhebung können ge
sundheitliche Gründe der Schülerin oder des Schülers, 
denen zufolge die Leistung nicht gewertet werden soll, in 
der Regel nicht anerkannt werden.

(5) § 33 Abs. 1 gilt entsprechend.

(6) 1Die Leistungsbewertung darf nicht durch 
Lehrkräfte vorgenommen werden, die nach den  
Art. 20 und 21 des Bayerischen Verwaltungsverfah
rensgesetzes (BayVwVfG) ausgeschlossen sind. 2Die 
Schulaufsichtsbehörde kann eine Sonderregelung 
treffen.

§ 20 

Bildung der Jahresfortgangsnoten sowie der Noten 
des Zwischenzeugnisses

(1) 1Bei der Bildung der Jahresfortgangsnote werden 
vorbehaltlich Satz 3 die einzelnen schriftlichen, mündli
chen und gegebenenfalls praktischen Leistungsnachwei
se des jeweiligen Fachs entsprechend ihrem Umfang und 
Schwierigkeitsgrad gewichtet und die Jahresfortgangsno
te auf Grund der Einzelnoten festgesetzt. 2Die Note des 
Zwischenzeugnisses bleibt außer Betracht. 3Die Jahres
fortgangsnote der praktischen Ausbildung wird festge
setzt auf Grund

1. der schriftlichen Äußerung der Ausbildungseinrich
tung über Leistung und Verhalten der Schülerin oder 
des Schülers, 

2. der Noten für die Berichte und

3. der Noten für die praktischen Leistungsnachweise.

4An Berufsfachschulen für Pflege gilt Satz 3 mit der Maß
gabe, dass die Notenfestsetzung im Benehmen mit dem 
Träger der praktischen Ausbildung erfolgt.

(2) Für die Bildung der Noten des Zwischenzeugnis
ses gilt Abs. 1 entsprechend.

§ 21

Bildung der Noten gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1  
und 2 PflAPrV und der Vornote gemäß § 13 PflAPrV 

an Berufsfachschulen für Pflege

(1) Die Note über die im Unterricht erbrachten Leis
tungen wird aus dem arithmetischen Mittel der Jahres
fortgangsnoten gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 gebildet und 
neben den Jahresfortgangsnoten im Jahreszeugnis auf
geführt.

(2) Die Jahresfortgangsnote gemäß § 20 Abs. 1 Satz 4  
ist auch die Note über die in der praktischen Ausbildung 
erbrachten Leistungen.
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(3) Aus den Noten gemäß Abs. 1 und 2 aller Jahres
zeugnisse werden gemäß § 13 PflAPrV Vornoten gebil
det, welche der Schülerin oder dem Schüler spätestens 
drei Werktage vor Beginn des ersten Teils der Abschluss
prüfung mitgeteilt werden.

Kapitel 2

Vorrücken, Notenausgleich und Wiederholen

§ 22

Vorrücken, Notenausgleich

(1) 1Die Grundlage für die Entscheidung über das 
Vorrücken bilden die Leistungen in den Pflichtfächern. 
2Vom Vorrücken ist ausgeschlossen, wer im Jahreszeug
nis in zwei Pflichtfächern die Note 5 oder in einem Pflicht
fach die Note 6 oder an Stelle einer Note eine Bemerkung 
gemäß § 26 Abs. 2 Satz 2 erhalten hat, sofern nicht unter 
den Voraussetzungen des Abs. 2 ein Notenausgleich zu
gebilligt oder unter den Voraussetzungen des § 23 ein 
Vorrücken auf Probe gestattet wird. 

(2) 1Notenausgleich kann Schülerinnen und Schü
lern, die nach Abs. 1 Satz 2 vom Vorrücken ausgeschlos
sen sind, gewährt werden, wenn folgende Voraussetzun
gen vorliegen:

1. Sie weisen nicht in einem weiteren Pflichtfach die 
Note 5 oder 6 auf und

2. sie haben die Note 1 in einem, die Note 2 in zwei 
Pflichtfächern oder die Note 3 in drei schriftlichen 
oder praktischen Abschlussprüfungsfächern.

2Fächer, die Gegenstand der schriftlichen oder prakti
schen Abschlussprüfung sind, können nur durch eben
solche Fächer ausgeglichen werden. 3Satz 1 gilt nicht für 
Schülerinnen und Schüler,

1. die die Note 6 oder zweimal die Note 5 in Pflicht
fächern erzielt haben, die im ersten Schuljahr ab
schließen,

2. die das entsprechende Schuljahr bereits zum zwei
ten Mal gemäß Abs. 1 Satz 2 ohne Erfolg besuchen 
oder

3. deren schlechte Leistungen auf ungenügende Mitar
beit zurückzuführen sind.

(3) Die Entscheidung über das Vorrücken trifft vorbe
haltlich § 26 Abs. 3 Satz 2 die Klassenkonferenz.

§ 23

Vorrücken auf Probe

(1) Schülerinnen und Schüler, die wegen der Note 6 
in einem Pflichtfach oder der Note 5 in zwei Pflichtfächern 
oder wegen einer Bemerkung nach § 26 Abs. 2 Satz 2 in 
einem Pflichtfach das Ziel der Jahrgangsstufe erstmals 
nicht erreicht haben und die in keinem weiteren Pflicht
fach eine schlechtere Note als 4 aufweisen, können mit 
Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten oder bei 
Volljährigkeit auf eigenen Antrag auf Probe vorrücken, 
wenn die Lehrerkonferenz zu der Auffassung gelangt, 
dass die Schülerinnen und Schüler die Mängel in den 
Fächern, in denen sie keine ausreichenden Leistungen 
erzielt haben, in absehbarer Zeit beheben werden. 

(2) Wird einer Schülerin oder einem Schüler das Vor
rücken auf Probe nach Abs. 1 oder nach Art. 53 Abs. 6  
Satz 2 BayEUG gestattet, wird in das Jahreszeugnis fol
gende Bemerkung aufgenommen: „Die Erlaubnis zum 
Vorrücken in die nächst höhere Jahrgangsstufe hat sie/er 
auf Probe erhalten“.

(3) 1Die Klassenkonferenz entscheidet, ob die 
Schülerin oder der Schüler die Probezeit bestanden 
hat oder zurückverwiesen wird. 2Die Probezeit endet 
bei Vollzeitausbildung mit dem letzten Schultag der 
zwölften Unterrichtswoche, bei Teilzeitausbildung mit 
dem letzten Schultag der fünfzehnten Unterrichtswo
che nach Beginn des Schuljahres; eine Verlängerung 
ist nicht möglich. 3Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
über die Probezeit (§ 10 Abs. 2 Satz 1 bis 4, Abs. 3 und 
Abs. 4) entsprechend. 4Zurückverwiesene Schülerin
nen und Schüler, denen das Vorrücken auf Probe nach 
Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG gestattet wurde, gelten 
nicht als Wiederholungsschülerinnen oder Wiederho
lungsschüler.

§ 24

Wiederholen einer Jahrgangsstufe

(1) 1Auf Antrag der Erziehungsberechtigten oder bei 
Volljährigkeit auf eigenen Antrag können Schülerinnen 
und Schüler bei Zustimmung der Einrichtung für die prak
tische Ausbildung ein Schuljahr freiwillig wiederholen. 
2Diese Schülerinnen und Schüler gelten nicht als Wieder
holungsschülerinnen und Wiederholungsschüler. 3Soweit 
diese Schülerinnen und Schüler in der Folge das Ziel des 
Schuljahres nicht erreichen, erhalten sie anstelle des 
Jahreszeugnisses eine Bestätigung über das freiwillige 
Wiederholen und die dabei gezeigten Leistungen mit der 
Bemerkung, dass das Vorrücken auf Grund des früheren 
Jahreszeugnisses gestattet wird.
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(2) Schülerinnen oder Schüler, die im abgelaufenen 
Schuljahr infolge nachgewiesener erheblicher Beein
trächtigungen ohne eigenes Verschulden wegen Leis
tungsminderungen die Voraussetzungen zum Vorrücken 
nicht erfüllten und denen das Vorrücken auf Probe nicht 
gestattet wurde, gelten nicht als Wiederholungsschülerin
nen oder Wiederholungsschüler.

§ 25 

Verbot des Wiederholens

Ist das Wiederholen nach Art. 53 Abs. 3 BayEUG 
oder wegen Überschreitens der Höchstausbildungsdauer 
(Art. 55 Abs. 1 Nr. 6 BayEUG, § 14 Abs. 3) nicht zulässig, 
so wird dies im Jahreszeugnis vermerkt.

Kapitel 3

Zeugnisse

§ 26 

Zwischen- und Jahreszeugnisse, Teilnahme- 
bescheinigungen, Bescheinigung über das  

Ergebnis der Zwischenprüfung

(1) 1Über die erzielten Leistungen werden am letzten 
Unterrichtstag des ersten Schulhalbjahres Zwischenzeug
nisse und am letzten Unterrichtstag jedes Schuljahres 
Jahreszeugnisse ausgestellt, die dem vom Staatsminis
terium herausgegebenen Muster entsprechen müssen. 
2Bei Berufsfachschulen mit einjähriger Ausbildungsdauer 
entfällt das Zwischenzeugnis. 3Abweichend von Satz 1 
wird an Berufsfachschulen für Pflege im letzten Schuljahr 
an einem vom Staatsministerium festgesetzten Termin 
ein Jahreszeugnis gemäß § 6 PflAPrV ausgestellt.

(2) 1Im Jahreszeugnis wird die Entscheidung über 
das Vorrücken vermerkt. 2Hat eine Schülerin oder ein 
Schüler in einem Fach keine hinreichenden Leistungs
nachweise erbracht und mit ausreichender Entschuldi
gung weder an Nachterminen noch an einer Ersatzprü
fung teilgenommen, so wird an Stelle einer Note eine 
entsprechende Bemerkung mit der Folge des § 22 Abs. 1 
Satz 2 aufgenommen.

(3) 1Die Zeugnisnoten werden unbeschadet § 20 
Abs. 1 Satz 4 von der Klassenkonferenz festgesetzt; 
kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die 
Schulleitung. 2In den Fällen des Nichtvorrückens, 
der Gewährung von Notenausgleich oder des Vorrü
ckens auf Probe entscheidet die Lehrerkonferenz auf  

Empfehlung der Klassenkonferenz.

(4) 1An Berufsfachschulen für Hebammen und Ent
bindungspfleger und für Notfallsanitäterinnen und Not
fallsanitäter kann die Bescheinigung gemäß § 1 Abs. 4 
der Ausbildungs und Prüfungsverordnung für Hebam
men und Entbindungspfleger oder § 1 Abs. 4 der Aus
bildungs und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterin
nen und Notfallsanitäter nicht erteilt werden, wenn die 
Teilnahme an der praktischen Ausbildung nicht regelmä
ßig war oder wenn die Voraussetzungen vorliegen, die 
nach § 25 Abs. 1 Satz 2 einem Vorrücken entgegenste
hen, und kein Notenausgleich zugebilligt wird. 2Die Ent
scheidung trifft die Lehrerkonferenz auf Empfehlung der 
Klassenkonferenz.

(5) An Berufsfachschulen für Pflege wird am Ende 
des zweiten Schuljahres neben dem Jahreszeugnis eine 
Bescheinigung über das Ergebnis der Zwischenprüfung 
(§ 7 PflAPrV, § 28) nach dem Muster des Staatsministeri
ums erstellt, welche Folgendes beinhaltet:

1. die in der Zwischenprüfung erzielten Leistungen,

2. die Feststellung, ob die Zwischenprüfung mit oder 
ohne Erfolg abgelegt wurde,

3. bei erfolglos abgelegter Zwischenprüfung den Hin
weis, dass die Berufsfachschule gemeinsam mit dem 
Träger der praktischen Ausbildung Maßnahmen zur 
individuellen Förderung der Schülerin oder des Schü
lers zur Sicherung des Ausbildungserfolgs nach § 7 
PflAPrV prüft.

§ 27

Bescheinigung über die Dauer des Schulbesuchs

Verlassen Schülerinnen und Schüler während eines 
Schuljahres die Schule oder werden sie entlassen, so er
halten sie auf Antrag eine Bescheinigung über die Dauer 
des Schulbesuchs und die bis zum Ausscheiden erzielten 
Leistungen.

Teil 5

Prüfungen, Abschlüsse

Kapitel 1

Berufsfachschulen für Pflege, für Hebammen und 
Entbindungspfleger und für Notfallsanitäterinnen 

und Notfallsanitäter
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§ 28

Zwischenprüfung an Berufsfachschulen für Pflege

(1) Am Ende des zweiten Schuljahres findet gemäß 
§ 6 Abs. 5 PflBG, § 7 PflAPrV eine Zwischenprüfung in 
schriftlicher und mündlicher Form statt, die sich auf die 
Ausbildungsinhalte der ersten beiden Schuljahre bezieht. 

(2) 1Die Prüfungsaufgabe der schriftlichen Prüfung 
beinhaltet zwei Fallbeispiele aus verschiedenen Versor
gungsbereichen unter Berücksichtigung verschiedener 
Altersgruppen zu pflegender Personen. 2Die Bearbei
tungszeit beträgt 120 Minuten. 3Die vom Staatsministe
rium beauftragte Schulaufsichtsbehörde erstellt die Prü
fungsaufgabe.

(3) 1Die Aufgabenstellung der mündlichen Prüfung 
beinhaltet eine komplexe Fallsituation aus den Kompe
tenzbereichen III bis V der Anlage 1 der PflAPrV. 2Die 
Schülerinnen und Schüler werden einzeln oder zu zweit 
von mindestens einer Lehrkraft der Schule geprüft. 3Die 
Prüfungszeit beträgt je Schülerin oder Schüler 20 Minuten 
(5 Minuten Vorbereitung, 15 Minuten Prüfungsgespräch). 
4Die Aufgabe stellt die Schule. 

(4) 1Die schriftliche Prüfungsarbeit bewertet und un
terzeichnet eine Lehrkraft der Schule der Schülerin oder 
des Schülers. 2Die Leistung in der mündlichen Prüfung 
wird von der oder den Lehrkräften bewertet, die die Prü
fung abnimmt oder abnehmen. 

(5) 1Die Prüfung ist bestanden, wenn in beiden Prü
fungsteilen mindestens die Note „ausreichend“ erzielt 
wird. 2Bei Nichtbestehen der Prüfung findet ein schuli
sches Beratungsgespräch mit der Schülerin oder dem 
Schüler unter Einbindung des Trägers der praktischen 
Ausbildung statt. 3Über das Gespräch fertigt die beteilig
te Lehrkraft eine Niederschrift an, die von den Teilneh
merinnen und Teilnehmern des Gesprächs unterzeich
net wird.

(6) § 34 und § 35 gelten entsprechend mit der Maß
gabe, dass die Prüfung spätestens drei Monate nach 
Abschluss des letzten Prüfungsteils nachgeholt sein 
muss.

(7) Das Ergebnis der Zwischenprüfung hat keine Aus
wirkung auf die Entscheidung über das Vorrücken oder 
den Fortbestand des Ausbildungsvertrags (§ 7 Satz 3  
PflAPrV).

§ 29

Abschlussprüfung

(1) An den Berufsfachschulen für Pflege wird die 
staatliche Prüfung nach den Bestimmungen der PflAPrV 
in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt.

(2) An der Berufsfachschule für Hebammen und 
Entbindungspfleger wird die staatliche Prüfung nach 
den Bestimmungen der Ausbildungs und Prüfungsver
ordnung für Hebammen und Entbindungspfleger durch
geführt.

(3) An der Berufsfachschule für Notfallsanitäterin
nen und Notfallsanitäter wird die staatliche Prüfung nach 
den Bestimmungen der Ausbildungs und Prüfungsver
ordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 
durchgeführt. 

§ 30

Zeugnis über die staatliche Prüfung, Urkunde,  
Abschlusszeugnis

(1) 1Die Regierung stellt das Zeugnis über die staat
liche Prüfung und die Urkunde über die Erlaubnis zum 
Führen der Berufsbezeichnung gemäß den in § 29 ge
nannten bundesrechtlichen Regelungen aus. 2Daneben 
erhalten erfolgreiche Prüfungsteilnehmerinnen und Prü
fungsteilnehmer von der Berufsfachschule ein Abschluss
zeugnis, das dem vom Staatsministerium herausgegebe
nen Muster entsprechen muss.

(2) Das Abschlusszeugnis enthält 

1. die Jahresfortgangsnoten der Fächer des letzten 
Schuljahres und

2. die Jahresfortgangsnoten der Fächer, die in einem 
früheren Schuljahr abgeschlossen wurden.

(3) Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, 
die sich der Abschlussprüfung ohne Erfolg unterzogen ha
ben, erhalten von der Berufsfachschule ein Jahreszeug
nis, das die Jahresfortgangsnoten der Fächer des letzten 
Schuljahres enthält.

(4) Über das Abschlusszeugnis und über das Jahres
zeugnis gemäß Abs. 3 beschließt die Lehrerkonferenz. 

(5) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 
Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

Kapitel 2

Berufsfachschulen für Krankenpflegehilfe und für 
Altenpflegehilfe
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Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Schülerinnen und  
Schüler öffentlicher und staatlich anerkannter  

Berufsfachschulen

§ 31

Prüfungsausschuss 

(1) 1Mitglieder des Prüfungsausschusses sind alle 
Lehrkräfte, die im letzten Schuljahr Unterricht in den 
Pflichtfächern erteilt haben. 2Der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses kann weitere Lehrkräfte oder Praxis
anleiterinnen und Praxisanleiter der Einrichtungen, an 
denen die Schülerinnen und Schüler die praktische Aus
bildung absolvieren, in den Prüfungsausschuss berufen.

(2) Das vorsitzende Mitglied 

1. kann für die mündliche und für die praktische Prü
fung aus den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
Unterausschüsse mit mindestens zwei Prüfern bilden 
und jeweils eines der Mitglieder zum vorsitzenden 
Mitglied bestimmen,

2. kann in die Prüfungsvorgänge eingreifen und Fragen 
stellen und

3. erledigt Prüfungsangelegenheiten, soweit diese 
Schulordnung nichts anderes bestimmt.

(3) 1Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfa
cher Mehrheit und in Anwesenheit von mindestens zwei 
Dritteln der Mitglieder. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des vorsitzenden Mitglieds. 3Stimmenthaltung 
ist nicht zulässig. 4Ist das vorsitzende Mitglied des Prü
fungsausschusses der Auffassung, dass ein Beschluss 
gegen Rechts oder Verwaltungsvorschriften verstößt, so 
muss es den Beschluss beanstanden, den Vollzug aus
setzen und die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde 
herbeiführen.

(4) 1Die Unterausschüsse entscheiden in Anwesen
heit von mindestens zwei Mitgliedern. 2Im Übrigen gilt 
Abs. 3 entsprechend. 

(5) 1Die Schulaufsichtsbehörde kann für jede öffent
liche oder staatlich anerkannte Schule ein vorsitzendes 
Mitglied des Prüfungsausschusses bestellen. 2Dieses hat 
folgende zusätzliche Befugnisse:

1. Das vorsitzende Mitglied kann die Jahresfortgangs
noten sowie die Bewertung der von den Schülerinnen 
und Schülern während des Schuljahres erbrachten 

Leistungsnachweise und der schriftlichen und prak
tischen Prüfungsarbeiten überprüfen und

2. es kann nach Anhörung des Prüfungsausschusses 
die Bewertung der schriftlichen und praktischen Prü
fungsarbeiten ändern; Änderungen der Bewertung 
werden auf der Arbeit und in der Niederschrift über 
die Abschlussprüfung vermerkt.

(6) Kommt ein Ausschluss eines Mitglieds des Prü
fungsausschusses oder des Unterausschusses von der 
Prüfungstätigkeit nach den Art. 20 und 21 BayVwVfG in 
Betracht, so ist dies zu Beginn des der Abschlussprüfung 
vorausgehenden Schuljahres der Schulaufsichtsbehörde 
zu melden, die eine Sonderregelung trifft.

§ 32

Hilfsmittel, Niederschrift

(1) Vom Staatsministerium zugelassene Hilfsmittel 
werden den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig mit
geteilt. 

(2) 1Über Verlauf und Ergebnis der Prüfung ist eine 
Niederschrift zu fertigen. 2Für den Prüfungsausschuss 
und die Unterausschüsse bestimmen die vorsitzenden 
Mitglieder je ein Mitglied als Schriftführerin oder Schrift
führer. 3Die Niederschrift wird von dem vorsitzenden Mit
glied und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer 
unterzeichnet. 4Der Niederschrift wird ein Verzeichnis bei
gegeben, das die von jeder Schülerin und jedem Schüler 
in den einzelnen Fächern in der schriftlichen, mündlichen 
und gegebenenfalls praktischen Prüfung und im Jahres
fortgang erzielten Noten einschließlich der Prüfungsnoten 
und Gesamtnoten enthält.

§ 33

Unterschleif

(1) 1Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler un
erlaubter Hilfe oder macht sie oder er den Versuch dazu 
(Unterschleif), so wird die Arbeit mit der Note 6 bewertet. 
2Als Versuch gilt auch die Bereithaltung nicht zugelasse
ner Hilfsmittel nach Beginn der Prüfung. 3Ebenso kann 
verfahren werden, wenn die Handlungen zu fremdem 
Vorteil unternommen werden.

(2) 1In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht be
standen zu erklären. 2Ein bereits ausgegebenes unrichti
ges Abschlusszeugnis ist einzuziehen.

(3) Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss.
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§ 34

Verhinderung der Teilnahme

(1) 1Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler eine 
Prüfung, so wird die Note 6 erteilt, es sei denn, sie oder 
er hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 2Dies gilt auch 
in den Fällen der freiwilligen mündlichen Prüfung, es sei 
denn, dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschus
ses oder des zuständigen Unterausschusses geht vor 
dem angesetzten Prüfungstermin eine schriftliche Rück
trittserklärung zu.

(2) 1Erkrankungen, welche die Teilnahme einer Schü
lerin oder eines Schülers an der Abschlussprüfung ver
hindern, sind unverzüglich durch ärztliches Zeugnis, auf 
Verlangen der Schulleitung durch amtsärztliches Zeugnis 
nachzuweisen. 2§ 19 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 35

Nachholung der Abschlussprüfung

1Schülerinnen und Schüler, die an der Abschlussprü
fung in allen oder einzelnen Fächern infolge eines von 
ihnen nicht zu vertretenden Grundes nicht teilnehmen 
konnten, können die Abschlussprüfung oder die nicht 
abgelegten Prüfungsteile mit Genehmigung der Schul
aufsichtsbehörde nachholen. 2Die Schulaufsichtsbehörde 
oder eine von ihr beauftragte Stelle stellt die schriftlichen 
Aufgaben; das Staatsministerium legt den Nachtermin, 
die Schulaufsichtsbehörde die Schule fest, an der die Prü
fung nachgeholt wird. 3Die Prüfung muss bis spätestens 
sechs Monate nach Abschluss des letzten Prüfungsteils 
nachgeholt sein.

§ 36

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten

(1) 1Vor Beginn der schriftlichen Prüfung setzt der 
Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Lehrkräfte die Jah
resfortgangsnoten der Schülerinnen und Schüler fest. 
2Diese werden der Schülerin oder dem Schüler vor der 
schriftlichen Prüfung mitgeteilt.

(2) Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist aus
geschlossen,

1. solange gemäß § 26 Abs. 2 Satz 2 eine Jahresfort
gangsnote in einem Prüfungsfach nicht festgesetzt 
werden kann oder

2. wenn mehr als fünf Unterrichtstage im jeweiligen 

Schuljahr ohne ausreichende Entschuldigung ver
säumt wurden.

§ 37

Schriftliche Prüfung

(1) 1Die schriftliche Prüfung bezieht sich auf die ge
samten Kompetenzen der Fächer Gesundheit fördern 
und wiederherstellen, Unterstützung bei der selbstbe
stimmten Lebensführung/Selbstpflege und Assistenz in 
besonderen Pflegeanlässen. 2Die Bearbeitungszeit be
trägt 90 Minuten.

(2) 1Die Prüfungsaufgaben stellt die vom Staatsminis
terium beauftragte Schulaufsichtsbehörde. 2Bei mehreren 
zur Wahl gestellten Aufgaben trifft das vorsitzende Mitglied 
des Prüfungsausschusses im Benehmen mit den fachlich 
zuständigen Lehrkräften des Prüfungsausschusses am 
Prüfungstag die Auswahl. 3Bei Parallelklassen können für 
jede Klasse verschiedene Aufgaben gewählt werden.

§ 38

Praktische Prüfung

1Eine praktische Abschlussprüfung ist abzulegen in 
der praktischen Ausbildung. 2Die Bearbeitungszeit beträgt 
45 bis 60 Minuten. 3Die praktische Prüfung findet in einer 
Einrichtung statt, in der die Schülerin oder der Schüler 
praktische Einsätze absolviert hat. 4Die Aufgaben für die 
praktische Prüfung werden vom Prüfungsausschuss, im 
Fall des § 31 Abs. 2 Nr. 1 vom Unterausschuss gestellt.

§ 39

Mündliche Prüfung

(1) Schülerinnen und Schüler können sich auf schrift
lichen Antrag, der dem vorsitzenden Mitglied des Prü
fungsausschusses bis zu einem von ihm festgelegten 
Termin zugehen muss, freiwillig der mündlichen Prüfung 
unterziehen

1. im Fach der schriftlichen Prüfung, wenn sich die 
Noten der schriftlichen Prüfung und des Jahresfort
gangs um eine, drei oder fünf Stufen unterscheiden 
und nach Auffassung des Prüfungsausschusses die 
schlechtere Note als Gesamtnote festzusetzen wäre,

2. in einem sonstigen Pflichtfach des theoretischen und 
praktischen Unterrichts, wenn die Leistungen mit der 
Jahresfortgangsnote 5 oder 6 bewertet worden sind.
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(2) 1Der Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Vor
aussetzungen für die Teilnahme an der mündlichen Prü
fung vorliegen. 2Steht fest, dass das Abschlusszeugnis 
zu versagen ist, so wird von mündlichen Prüfungen ab
gesehen.

(3) Soweit Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme 
an der mündlichen Prüfung berechtigt sind, ist ihnen dies 
unverzüglich, spätestens am zweiten Kalendertag vor Be
ginn der mündlichen Prüfung bekannt zu geben. 

(4) 1Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung. 
2Sie erstreckt sich auf den gesamten Unterrichtsstoff 
des Fachs. 3Die Prüfungszeit soll für ein Fach 15 Minu
ten betragen.

§ 40

 Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) 1Die schriftlichen Prüfungsaufgaben werden je 
von zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bewertet, 
die das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 
bestimmt. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die 
Note vom vorsitzenden Mitglied oder durch eine von ihm 
bestimmte Prüferin oder durch einen von ihm bestimmten 
Prüfer festgesetzt.

(2) Die Leistungen in der mündlichen und der prakti
schen Prüfung bewertet der zuständige Ausschuss.

§ 41

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt 
der Prüfungsausschuss die Gesamtnoten fest. 2In Fä
chern, die Gegenstand der Abschlussprüfung waren, wird 
die Gesamtnote aus der Jahresfortgangsnote und der 
Prüfungsnote ermittelt. 3Bei der Bildung der Prüfungsnote 
zählt die Note der schriftlichen Prüfung zweifach, die Note 
der mündlichen Prüfung einfach. 4Die Jahresfortgangsnote 
und die Prüfungsnote sind gleichwertig. 5Bei einem Durch
schnitt von n,5 gibt in der Regel in Fächern der schriftlichen 
und der praktischen Prüfung die Prüfungsnote, in sonsti
gen Fächern die Jahresfortgangsnote den Ausschlag. 6In 
Fächern, die nicht Gegenstand der Abschlussprüfung wa
ren, gilt die Jahresfortgangsnote als Gesamtnote. 

(2) 1Auf Grund der Gesamtnoten entscheidet der 
Prüfungsausschuss über das Bestehen der Abschluss
prüfung. 2Die Abschlussprüfung hat nicht bestanden, wer 
im Fach der praktischen Abschlussprüfung eine schlech
tere Gesamtnote als 4 oder in einem anderen Pflichtfach 

die Gesamtnote 6 oder in zwei anderen Pflichtfächern die 
Gesamtnote 5 erzielt hat.

§ 42

Abschlusszeugnis

(1) 1Schülerinnen und Schüler, die die staatliche 
Abschlussprüfung bestanden haben, erhalten ein Ab
schlusszeugnis. 2Neben dem Abschlusszeugnis erhalten 
die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer 
eine Urkunde. 3Abschlusszeugnis und Urkunde müssen 
dem vom Staatsministerium herausgegebenen Muster 
entsprechen.

(2) Das Abschlusszeugnis enthält

1. die Gesamtnoten der Fächer und

2. die zuzuerkennende Berufsbezeichnung.

(3) Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh
mer, die sich der Abschlussprüfung ohne Erfolg un
terzogen haben, erhalten ein Jahreszeugnis, das die 
Leistungen im letzten Schuljahr ohne Einbeziehung der 
Abschlussprüfung, eine Bemerkung über die erfolglose 
Teilnahme an der Abschlussprüfung und einen Hinweis 
enthält, ob die Abschlussprüfung gemäß Art. 54 Abs. 5 
Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt werden darf oder 
nicht.

(4) Über das Abschlusszeugnis und über das Jah
reszeugnis gemäß Abs. 3 beschließt der Prüfungsaus
schuss.

(5) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 
Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung für andere Bewerberinnen und 
Bewerber

§ 43

Allgemeines

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die an der besuch
ten Berufsfachschule die Abschlussprüfung nicht ablegen 
können, können als andere Bewerberinnen und Bewerber 
zur Abschlussprüfung an einer von der Schulaufsichtsbe
hörde hierfür bestimmten öffentlichen oder staatlich an
erkannten Berufsfachschule ihrer Ausbildungsrichtung 
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zugelassen werden. 2Bewerberinnen und Bewerber, die 
keiner Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe oder Al
tenpflegehilfe angehören und zuvor die Erlaubnis zum 
Vorrücken in das dritte Schuljahr einer Berufsfachschu
le für Pflege, für Krankenpflege, für Kinderkrankenpflege 
oder für Altenpflege erhalten haben, können im Anschluss 
an den Schulbesuch entsprechend ihrer bisherigen Aus
bildungsrichtung als andere Bewerber zur Abschluss
prüfung an einer von der Schulaufsichtsbehörde hierfür 
bestimmten öffentlichen oder staatlich anerkannten Be
rufsfachschule für Krankenpflegehilfe oder Altenpflegehil
fe zugelassen werden. 3Die Schulaufsichtsbehörde kann 
bei Bedarf besondere staatliche Prüfungsausschüsse zur 
Abnahme der Prüfung einsetzen. 4Es gelten die §§ 31 bis 
35, 37 bis 40 und 42 soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist.

(2) Die Bewerberinnen und Bewerber haben folgende  
Prüfungsleistungen zu erbringen:

1. dieselben schriftlichen und praktischen Prüfungsleis
tungen wie die Schülerinnen und Schüler der öffent
lichen oder staatlich anerkannten Berufsfachschulen 
der entsprechenden Ausbildungsrichtung und

2. eine mündliche Prüfung im Fach Gestaltung von  
Arbeits und Beziehungsprozessen, die in der Regel  
15 Minuten dauert.

§ 44

Zulassung

(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der 
Zulassung, die bei einer öffentlichen oder staatlich aner
kannten Berufsfachschule der entsprechenden Ausbil
dungsrichtung zu beantragen ist, an der die Prüfung ab
gelegt werden soll. 2Bei Bewerberinnen und Bewerbern 
gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 muss der Antrag bis spätestens 
1. März gestellt werden.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs und 
der beruflichen Vorbildung lückenlos enthalten muss,

2. das Austrittszeugnis der zuletzt besuchten Schule im 
Original oder in beglaubigter Abschrift,

3. die Nachweise nach § 7 Satz 2 Nr. 2 im Original oder 
in beglaubigter Abschrift,

4. ein ärztliches Zeugnis gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 oder ein bei der Anmeldung an einer vorher 
besuchten Berufsfachschule für Pflege, für Kran

kenpflege, für Kinderkrankenpflege, für Altenpfle
ge, für Krankenpflegehilfe oder für Altenpflegehilfe 
vorgelegtes ärztliches Zeugnis, welches nicht älter 
als drei Jahre ist,

5. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wann und mit 
welchem Ergebnis sich die Bewerberin oder der Be
werber schon einmal der Abschlussprüfung an einer 
Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe oder Alten
pflegehilfe unterzogen hat, und

6. bei Bewerberinnen oder Bewerbern nach § 43 Abs. 1  
Satz 2 eine Erklärung, dass zwischen dem Besuch 
der Berufsfachschule für Pflege, für Krankenpflege, 
für Kinderkrankenpflege oder für Altenpflege und der 
Anmeldung zur Prüfung als anderer Bewerber nicht 
mehr als zwei Jahre verstrichen sind.

(3) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung nicht frist
gerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und 
Erklärungen nicht rechtzeitig vorlegt. 2Die Zulassung ist 
zu versagen, wenn 

1. der Bewerber die Nachweise nach Abs. 2 nicht  
erbringt,

2. sich der Abschlussprüfung schon zweimal ohne  
Erfolg unterzogen hat,

3. die Aufnahme entsprechend § 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 
oder Satz 4 zu versagen wäre oder

4. die Bewerberin oder der Bewerber berechtigt ist, die 
Berufsbezeichnung gemäß Anlage 1 Nr. 2 oder Nr. 3 
zu führen.

3Die Entscheidung wird der Bewerberin oder dem Bewer
ber schriftlich mitgeteilt. 

(4) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim 
Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während der 
Prüfung ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzu
weisen.

§ 45

 Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließlich 
aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen.

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschluss
prüfung bestanden haben, erhalten ein Abschlusszeugnis 
und eine Urkunde. 2Bewerberinnen und Bewerber, die die 
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Abschlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten auf 
Antrag eine Bescheinigung hierüber.

§ 46

Zusätzliche Regelungen für Schülerinnen und  
Schüler staatlich genehmigter Ersatzschulen

(1) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus
ses soll Lehrkräfte der Ersatzschule bei der Auswahl der 
zentral gestellten Prüfungsaufgaben mitwirken lassen.

(2) 1In den Prüfungsausschuss soll für jedes Prü
fungsfach eine Lehrkraft der Ersatzschule berufen wer
den, welche entweder die Lehramtsbefähigung für be
rufliche Schulen oder Gymnasien aufweist oder deren 
Einstellung und Verwendung schulaufsichtlich genehmigt 
ist. 2Die Lehrkraft soll, soweit Schülerinnen und Schüler 
der Ersatzschule betroffen sind, bei der Korrektur der 
Prüfungsarbeiten sowie bei den mündlichen Prüfungen 
nach Anweisung des vorsitzenden Mitglieds des Prü
fungsausschusses mitwirken.

Kapitel 3

Mittlerer Schulabschluss

§ 47

Mittlerer Schulabschluss

1Das Abschlusszeugnis der Berufsfachschule für 
Pflege, für Krankenpflege, für Kinderkrankenpflege, für 
Altenpflege, für Hebammen und Entbindungspfleger und 
für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter verleiht in 
Verbindung mit dem Zeugnis über die staatliche Prüfung 
in der jeweiligen Ausbildungsrichtung den mittleren Schul
abschluss, wenn in den Pflichtfächern eine Durchschnitts
note von mindestens 3,0 erzielt wurde und ausreichende 
Kenntnisse in Englisch nachgewiesen werden. 2Diese 
Berechtigung wird von Amts wegen in das Abschlusszeug
nis aufgenommen, sofern die Schülerin oder der Schüler 
nicht bereits wenigstens einen mittleren Schulabschluss 
(Art. 25 BayEUG) besitzt. 3Schülerinnen und Schüler, die 
bereits einen mittleren Schulabschluss (Art. 25 BayEUG) 
besitzen, und Hochschulzugangsberechtigte erhalten die 
Eintragung in das Abschlusszeugnis nur auf Antrag. 4Die 
geforderten Englischkenntnisse werden nachgewiesen 
durch die Note „ausreichend” in diesem Fach

1. im Abschlusszeugnis einer Mittelschule über den er
folgreichen oder qualifizierenden Abschluss der Mit
telschule oder

2. im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 9 oder 10 ei
nes Gymnasiums (Englisch als 1. Fremdsprache), 
einer Realschule, einer Wirtschaftsschule oder einer 
Schule besonderer Art oder

3. im Zeugnis über den Nachweis erforderlicher Eng
lischkenntnisse für den mittleren Schulabschluss der 
Berufsschule und Berufsfachschule und für den qua
lifizierten beruflichen Bildungsabschluss (§ 28 Abs. 5 
der Mittelschulordnung) oder

4. im Abschlusszeugnis einer Berufsschule oder Be
rufsfachschule im Pflichtfach oder Wahlfach; dem 
Abschlusszeugnis der Berufsfachschule steht das 
Jahreszeugnis des letzten Schuljahres der Berufs
fachschule gleich.

5Die geforderten Englischkenntnisse können auch 
durch ein vom Staatsministerium allgemein oder im 
Einzelfall anerkanntes EnglischZertifikat nachgewie
sen werden. 6Schülerinnen und Schüler, die die ge
forderten Englischkenntnisse erst nach Abschluss der 
Ausbildung nachweisen, erhalten auf Antrag ein Zeug
nis über den mittleren Schulabschluss, das dem vom 
Staatsministerium herausgegebenen Muster entspre
chen muss. 7Der Nachweis mindestens ausreichender 
Kenntnisse in einer anderen modernen Fremdsprache 
als Englisch kann in Fällen besonderer Härte vom 
Staatsministerium oder von der von ihm beauftragten 
Stelle genehmigt werden.

Teil 6

Einrichtungen zur Mitgestaltung des schulischen 
Lebens

§ 48

Elternvertretung

An den Berufsfachschulen für Pflege, für Kranken
pflegehilfe, für Altenpflegehilfe, für Hebammen und Ent
bindungspfleger und für Notfallsanitäterinnen und Notfall
sanitäter wird eine Elternvertretung nicht eingerichtet.

Teil 7 

Schlussvorschriften

§ 48a

Übergangsregelung
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(1) Für Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbil
dung zur Gesundheits und Krankenpflegerin oder zum 
Gesundheits und Krankenpfleger, zur Gesundheits und 
Kinderkrankenpflegerin oder zum Gesundheits und Kin
derkrankenpfleger oder zur Altenpflegerin oder zum Al
tenpfleger vor Ablauf des 31. Dezember 2019 begonnen 
haben, gelten die §§ 2, 3, 33 Abs. 1, §§ 34, 47 Abs. 1  
Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1, Abs. 4 
und Abs. 5 sowie die Anlagen 1, 2 und 4 der Berufsfach
schulordnung Pflegeberufe in der bis zum 31. Dezember 
2019 geltenden Fassung. 

(2) Am 1. August 2020 werden die Anlagen 5 und 6 
durch die aus dem Anhang ersichtlichen Anlagen 5 und 
6 ersetzt.

(3) Für Schülerinnen und Schüler, die die Ausbildung 
an einer Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe oder für 
Altenpflegehilfe vor dem 31. Juli 2020 begonnen haben, 
gelten die Anlagen 5 und 6 in der bis zum 31. Juli 2020 
geltenden Fassung in der Vollzeitform bis zum Ablauf 
des 31.03.2022, in der Teilzeitform bis zum Ablauf des 
31.03.2023.

§ 49

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2019 tritt die Be
rufsfachschulordnung Pflegeberufe (BFSO Pflege) vom 
19. Mai 1988 (GVBl. S. 134, BayRS 2236412K), die 
zuletzt durch § 1 Abs. 231 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, außer Kraft. 

München, den 8. November 2019

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Michael P i a z o l o , Staatsminister



Bayerisches Gesetz und Verordnungsblatt Nr. 21/2019676

Anlage 1
(zu § 2 Abs. 2)

Ausbildungsrichtungen und zuzuerkennende Berufsbezeichnungen

Nr. Erfolgreicher Abschluss  
an der Berufsfachschule für Berufsbezeichnung

1.1 Pflege Pflegefachfrau/Pflegefachmann
1.2 Pflege

bei Angebot des Wahlrechts gemäß § 59 
Abs. 2 PflBG

Gesundheits und Kinderkrankenpflegerin/
Gesundheits und Kinderkrankenpfleger

1.3 Pflege
bei Angebot des Wahlrechts gemäß § 59 
Abs. 3 PflBG

Altenpflegerin/Altenpfleger

2. Krankenpflegehilfe Staatlich geprüfte Pflegefachhelferin (Krankenpflege)/
Staatlich geprüfter Pflegefachhelfer (Krankenpflege)

3. Altenpflegehilfe Staatlich geprüfte Pflegefachhelferin (Altenpflege)/
Staatlich geprüfter Pflegefachhelfer (Altenpflege)

4. Hebammen/ Entbindungspfleger Hebamme/Entbindungspfleger
5. Notfallsanitäter Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter

Anlage 2
(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

Stundentafel für die Berufsfachschule für Pflege

Unterrichtsstunden
1. Schuljahr 2. Schuljahr 3. Schuljahres

Theoretischer und praktischer Unterricht
nach Anlage 6 PflAPrV 700 700 7001

Praktische Ausbildung
nach Anlage 7 PflAPrV 2500

1 Bei Ausübung des Wahlrechts gem. § 59 PflBG ist eine Ausrichtung des Unterrichts auf die jeweilige Altersgruppe der zu pflegenden 
Menschen nach Anlage 3 oder 4 PflAPrV notwendig.
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Anlage 3
(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

Stundentafel für die Berufsfachschule für Hebammen und Entbindungspfleger

Pflichtfächer Unterrichtsstunden
1. Schuljahr 2. Schuljahr 3. Schuljahr

Theoretischer und praktischer Unterricht
Berufs und Staatskunde 60 40 40
Grundlagen für die Hebammentätigkeit 160 0 0
Gesundheitslehre und Hygiene 100 0 0
Sozialwissenschaften und Rehabilitation 60 40 20
Anatomie und Physiologie 100 0 20
Krankheitslehre 40 40 40
Arzneimittellehre 40 20 0
Kinderheilkunde 0 60 40
Wirtschaftslehre mit Datenverarbeitung 40 20 0
Physik und Chemie 60 0 0
Geburtshilfe 0 220 200
Erste Hilfe 40 0 0
Krankenpflege 0 60 40
Deutsch 40 0 0
Gesamtsumme theoretischer und  
praktischer Unterricht 740 500 420

Praktische Ausbildung1

in der Entbindungsabteilung und  
der Schwangerenbetreuung 160 1280
auf der Wochenstation 160 320
auf der Neugeborenenstation 160 320
auf der operativen Station 160 0
auf der nichtoperativen Station 160 0
in der Kinderklinik 0 160
im Operationssaal 0 120
Gesamtsumme praktische Ausbildung 800 1060 1140

1 In der praktischen Ausbildung dauert eine Unterrichtsstunde 60 Minuten. 
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Anlage 4
(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

Stundentafel für die Berufsfachschule für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter

Pflichtfächer Unterrichtsstunden
1. Schuljahr 2. Schuljahr 3. Schuljahr

Theoretischer und praktischer Unterricht
Medizinischnaturwissenschaftliche Grundlagen 185 140 20
Allgemeine Notfallmedizin 185 190 120
Spezielle Notfallmedizin 50 190 105
Organisation und Einsatzlehre 70 30 110
Team Ressource Management und
Qualitätsmanagement

40 25 40

Sozial und geisteswissenschaftliche  
Grundlagen

60 55 35

Berufs und Staatskunde 60 30 35
Deutsch 20 30 25
Englisch 20 0 20
Fallbearbeitung 10 10 10
Summe theoretischer und  
praktischer Unterricht

700 700 520

Praktische Ausbildung1

1. Lehrrettungswache a) Einsatzdienst an einer Rettungswache 40
b) Durchführung und Organisation von 

Einsätzen in der Notfallrettung 1600
c) Zur freien Verfügung 320

2. Krankenhaus a) Pflegeabteilung 80
b) Interdisziplinäre Notfallaufnahme 120
c) Anästhesie und OPAbteilung 280
d) Intensivmedizinische Abteilung 120
e) Geburtshilfliche, pädiatrische oder  

kinderchirurgische Fachabteilung/  
Intensivstation oder Station mit  
entsprechenden Patienten 40

f) Psychiatrische, gerontopsychiatrische 
oder gerontologische Fachabteilung 80

Gesamtsumme praktische Ausbildung 2680

1 In der praktischen Ausbildung dauert eine Unterrichtsstunde 60 Minuten. 
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Anlage 5
(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

Stundentafel für die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe

Pflichtfächer Unterrichtsstunden
Theoretischer und fachpraktischer Unterricht
Berufskunde, Rechtskunde, Sozialkunde 120
Deutsch und Kommunikation 80
Grundlagen der Pflege 160
Pflege und Betreuung 240
Summe theoretischer und fachpraktischer Unterricht 600
Praktische Ausbildung 1000
davon in der Altenpflege mind. 120

Anlage 6
(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

Stundentafel für die Berufsfachschule für Altenpflegehilfe

Pflichtfächer Unterrichtsstunden1

Theoretischer und fachpraktischer Unterricht
Berufskunde, Rechtskunde, Sozialkunde 120
Deutsch und Kommunikation 80
Grundlagen der Pflege 200
Pflege und Betreuung 400
Summe theoretischer und fachpraktischer Unterricht 800
Pflegerische Praxis 650
davon in der Krankenpflege mind. 160

1 Bei einer Ausbildung in Teilzeitform sind die angegebenen Unterrichtsstunden im Ermessen der Schule so auf die Schuljahre zu verteilen, 
dass der Gesamtumfang der Unterrichtsstunden erbracht wird.
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Anhang zu § 48a Abs. 2

Anlage 5
(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

Stundentafel für die Berufsfachschulen für Krankenpflegehilfe

Pflichtfächer Unterrichtsstunden1

Theoretischer und praktischer Unterricht
Gestaltung von Arbeits und Beziehungsprozessen 220
Gesundheit fördern und wiederherstellen 80
Unterstützung bei der selbstbestimmten Lebensführung/Selbstpflege 220
Assistenz bei besonderen Pflegeanlässen 180
Gesamtsumme theoretischer und praktischer Unterricht 700

Praktische Ausbildung insg. 8502

davon bei Schwerpunkt „stationäre Akutpflege“  
in der ambulanten Versorgung
oder bei Schwerpunkt „ambulante Akutpflege“  
in der stationären Versorgung mind. 80

1 Bei einer Ausbildung in Teilzeitform sind die angegebenen Unterrichtsstunden im Ermessen der Schule so auf die Schuljahre zu verteilen, 
dass der Gesamtumfang der Unterrichtsstunden erbracht wird.

2 In der praktischen Ausbildung dauert eine Unterrichtsstunde 60 Minuten.
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Anlage 6
(zu § 11 Abs. 1 Satz 1)

Stundentafel für die Berufsfachschulen für Altenpflegehilfe

Pflichtfächer Unterrichtsstunden1

Theoretischer und praktischer Unterricht
Gestaltung von Arbeits und Beziehungsprozessen 220
Gesundheit fördern und wiederherstellen 80
Unterstützung bei der selbstbestimmten Lebensführung/Selbstpflege 220
Assistenz bei besonderen Pflegeanlässen 180
Gesamtsumme theoretischer und praktischer Unterricht 700

Praktische Ausbildung insg. 8502

davon bei Schwerpunkt „stationäre Langzeitpflege“  
in der ambulanten Versorgung  
oder bei Schwerpunkt „ambulante Langzeitpflege“  
in der stationären Versorgung mind. 80

1 Bei einer Ausbildung in Teilzeitform sind die angegebenen Unterrichtsstunden im Ermessen der Schule so auf die Schuljahre zu verteilen, 
dass der Gesamtumfang der Unterrichtsstunden erbracht wird.

2 In der praktischen Ausbildung dauert eine Unterrichtsstunde 60 Minuten.
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